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FREILICHTMUSEUM NEUHAUSEN OB ECK:  
START IN DIE MUSEUMSSAISON IN DEN OSTERFERIEN
Neuhausen ob Eck. Wohin in den Osterferien? Natürlich ins 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck! Denn dort beginnt die 
Museumssaison am Dienstag, 31. März mit einem bunten Jah-
resprogramm. Der Programmschwerpunkt liegt dieses Jahr 
auf dem alten Schul- und Rathaus aus Bubsheim: Unter dem 
Titel „Ganz die alte Schule!?“ gibt es deshalb viele Angebote 
rund um das Thema Schule und Kindheit. Aber auch sonst ist 
der Veranstaltungskalender prall gefüllt mit Veranstaltungen, 
Kursen und vielen Angeboten für die ganze Familie.

„Das Freilichtmuseum ist aus dem Landkreis nicht mehr wegzuden-
ken“, so Landrat Bär anlässlich der Wiedereröffnung. „Es sind oft die 
kleinen Veranstaltungen im Museum, welche die Geschichte unserer 
Region lebendig werden lassen.“ Auch Bürgermeisterin Marina Jung 
freut sich auf die neue Saison: „Für uns in Neuhausen ist es ein Glücks-
fall, dieses Museum vor der Haustür zu haben. Immer wieder gibt es 
etwas Neues zu entdecken, und ich bedanke mich bei den Bürgern, 
die sich hier auch einbringen und das Museum mit Leben füllen.“
Mit dem Saisonstart am 31. März lädt das Museum die Besucherinnen 
und Besucher zu einem abwechslungsreichen Frühlingsprogramm 
ein. Während der gesamten Osterferien erwartet Kinder eine span-
nende Osterralley über das Gelände. Als Belohnung winkt ein Sam-
melsticker – und für die schnellste Teilnehmerin oder den schnellsten 
Teilnehmer am ersten Öffnungstag sogar ein besonderes Geschenk.
Ein weiteres Highlight folgt am 4. April: Der Trachtenverein Trossin-
gen färbt traditionell die berühmten Brisilleneier und gewährt Ein-
blicke in dieses besondere Brauchtum. Am Ostermontag, 6. April, 
steht dann der „Osterspaß“ auf dem Programm – mit Spielen und 
Bräuchen rund um Ostern für die ganze Familie. Auch für die Freun-
de der Streuobstwiese ist etwas geboten: Für den Kurs „Obstbäume 
schneiden“ am 10. April sind noch Plätze verfügbar. Ebenfalls am 
10. und 11. April können Besucher jeweils um 20 Uhr die beliebte 
Abendführung „Nachts im Museum“ erleben.
 
Das Jahresthema startet mit der Ausstellungseröffnung am 26. 
April. Ab Mai gibt es einmal monatlich das „Fachwerkgeflüster – ein 
Haus erzählt“ im alten Schul- und Rathaus. Historische Figuren wie 
die Magd oder die Lehrersgattin beleben das Haus und plaudern 
aus dem Nähkästchen. Auf dem Programm stehen auch mehrfach 
historische Unterrichtsstunden mit dem Dorfschulmeister. 

Und das beliebte „Theater Freilich“ bringt mit „Lernstoff?!“ wieder 
ein passendes Theaterstück zur Aufführung. Doch auch wer kein 
Freund der alten Schule ist, kommt auf seine Kosten. So etwa am 
10. Mai am Ziegentag, wenn bei der Tierschau die schönste Ziege 
gekürt wird und auf einem kleinen Markt Ziegenprodukte verkauft 
werden. „Landwirtschaft im Wandel der Zeit – von Handarbeit zu 
Hightech“ beleuchtet am 7. Juni die Erleichterungen in der Land-
wirtschaft durch die technologischen Entwicklungen des vergan-
genen Jahrhunderts. Geräte für Zugtiere, frühe Traktoren bis hin zu 
heutigen High-Tech-Geräten werden vorgeführt. Es folgt der Fuhr-
mannstag am 12. Juli, die Märchentag vom 6.-9. August, ein Tuch- 
und Handwerkermarkt am 6. September und – der Höhepunkt – die 
Kirbe am 3. und 4. Oktober.
 
Zahlreiche Kurse zu museumsnahen Themen wie Schmieden, 
Schnitzen, die Sense dengeln und mit der Sense mähen oder Korb-
flechten ergänzen das Angebot. Sonntags um 10.30 Uhr gibt es re-
gelmäßig eine Führung aus dem großen Angebot an unterschied-
lichen Themen durch das Museum: mit dem Dorfschulmeister, der 
Hebamme, dem Dorfpolizist oder auch Schwerpunktführungen 
zum Thema Hygiene und Gesundheit oder zur Geologie auf der 
Schwäbischen Alb. Tägliche Vorführungen der wasserradbetriebe-
nen Säge und Mühle und die historische Schweinehut (ab Mitte Mai) 
runden das Programm ab. Die Museumsgaststätte „Ochsen“ hat 
täglich (außer montags) ab 11 Uhr mit durchgehend warmer Küche 
und tollem Biergarten geöffnet. So können die Museumsbesucher 
nach einem erlebnisreichen Tag sich stärken und in der besonderen 
Atmosphäre des historischen Wirtshauses den Besuch abschließen.
 
Das Museum hat bis 1. November dienstags bis sonntags sowie an 
Feiertagen jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder bis 10 Jahre 
haben freien Eintritt. Die Programme liegen großzügig an den übli-
chen Verteilstellen der Gemeinden in der Region und den Tourist-In-
formationen bis zum Bodensee aus. Ausführliche Informationen 
zum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung zu Führungen 
und Kursen gibt es unter www.freilichtmuseum-neuhausen.de oder 
Tel. 07461 926 3200.
Tipp: Eine Saisonkarte für Erwachsene kostet nur 25 Euro und bie-
tet die ganze Saison freien Eintritt an jedem Öffnungstag und somit 
auch an jeder Veranstaltung.

FREILICHTMUSEUM
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DIE WICHTIGSTEN TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK
BEREITSCHAFTSDIENSTE 
SPRECHZEITEN DES BÜRGERMEISTERAMTES 
Montag	 9.00-12.30  I  14.00-16.00
Dienstag	 9.00-12.30  I 14.00-18.00
Donnerstag	 9.00-12.30  I 14.00-16.00
Mittwoch und Freitag	 geschlossen

Bürgermeisteramt� 07467 9460-0
info@neuhausen-ob-eck.de • www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent	 Markus Sell� 0172 4420199
Ortsvorsteher Schwandorf	 Karl-Otto Horn� 07777/920813
� 0151/65148931
Ortsvorsteher Worndorf	 Martin Schäpke � 0171/4468432

Homburghalle Neuhausen ob Eck� 07467 709
Bürgersaal Schwandorf� 07777 327
Bürgersaal Worndorf� 07777 310
Bauhof� 07467 412

REDAKTIONSSCHLUSS für die nächste Ausgabe ist  
2.4.2026, um 10:00 Uhr

STÖRUNGSNUMMERN UND  WICHTIGE RUFNUMMERN
Badenova (Gasversorgung) � 0800 2767767
Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon� 0800 3629 900
Service-Störung� 0800 3629 477 
Störungsstelle - Strom� 0800 3629 477
Störungsstelle - Wasser / Wassermeister Schaz� 0162 2892 093

Nachbarschaftshilfe� 07461-9669-73
Nachbarschaftshilfe der Elias-Schrenk mobil in Tuttlingen 
Einsatzleitung: Marion Frassmann, E-Mail: einsatzleitung@elias-schrenk-mobil.de

Phönix - gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch� 07461 770 550
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen, E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung
Mo	 10.00 - 12.00 Uhr 
Di	 17.00 - 19.00 Uhr 
Do	 15.00 - 17.00 Uhr   

Frauenhaus Tuttlingen� 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen www.hospitzgruppe-tuttlingen.de�  0713 8160 160

Telefonseelsorge� 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen� 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht� 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen, E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi 	 14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Caritas-Diakonie-Centrum� 07461 969717-0
Bergstr.14, 78532 Tuttlingen, Fax: 07461 969717-29
Mo, Di, Do, Fr	 09.00 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Do	 14.00 - 16.30 Uhr
Fr	 09.00 - 13.00 Uhr

erscheint in Bärenthal, Böttingen, Buchheim, Fridingen 
a.d.D., Irndorf, Kolbingen, Königsheim, Mahlstetten, Mühlheim a.d.D. mit Stadtteil 
Stetten, Renquishausen, Tuttlingen-Nendingen und Neuhausen o.E. mit den Ortsteilen 
Schwandorf und Worndorf. Das Amtsblatt Neuhausen ob Eck erscheint wöchentlich 
jeweils donnerstags und wird im Abonnementverfahren an die Haushalte für einen 
Bezugspreis von 17,90 € verteilt. 

Herausgeber: Bürgermeisteramt 78579 Neuhausen o. E., Tel. 07467 / 9460 - 0

Verantwortlich für den Inhalt: 
Bürgermeisterin Jung oder deren Vertretung im Amt

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der/die Vorsitzende des jeweiligen Vereins.

Anzeigenteil/Druck/Verteilung: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 / 9317 - 11, anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

NOTRUFNUMMERN
Notruf, Polizei� 110
Rettungsdienst, Feuerwehr:� 112   
Polizei Tuttlingen� 07461 941 0
Polizei Mühlheim � 07463 996 10
Giftnotruf� 0761 192 40
Krankentransport� 19222
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst� 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst� 116 117 
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst� 116 117 
HNO Bereitschaftsdienst� 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst� 0761 120 120 00
Ärztlicher Bereitschaftsdienst � 116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und Feiertagen und  außerhalb 
der Sprechstundenzeiten Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt � 0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte oder docdirekt.de 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der � 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde 
empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do	 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr	 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT	 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT 	 10.00 - 20.00 Uhr  

Apotheken-Bereitschaftsdienst 
Freitag, 03.04.2026
Löwen-Apotheke Tuttlingen, Bahnhofstr. 49, 78532 Tuttlingen�Tel.: 07461 - 24 34
Samstag, 04.04.2026
Apotheke Neuhausen, Tuttlinger Str. 2, 78579 Neuhausen ob Eck� Tel.: 07467 - 9 49 40
Sonntag, 05.04.2026
Apotheke Mühlheim,Tuttlinger Str. 4, 78570 Mühlheim an der Donau�Tel.: 07463 - 3 72
Montag, 06.04.2026
Rats-Apotheke Messkirch, Grabenbachstr. 12, 88605 Meßkirch� Tel.: 07575 - 9 21 20
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Freitag, 03.04.2026 bis Montag, 06.04.2026
Tierarztpraxis Carolin Würthner, Karlstr. 28, 78532 Tuttlingen� Tel.: 07461/15267
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 88605 Meßkirch� Tel.: 07575/920-40
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VERANSTALTUNGSÜBERSICHT  
APRIL 

Do 02.04.2026 Obst- und Gartenbauverein Handarbeitstreff , Treff punkt Alpenblick

Mo 06.04.2026 Schwäbischer Albverein Jugendskifreizeit in Kaltenbach bis 10.04.

Freilichtmuseum Osterspaß für Familien

Mi 15.04.2026 Schwäbischer Albverein Seniorenausfl ug

Do 16.04.2026 Obst- und Gartenbauverein Handarbeitstreff , Werk-Treff 

Fr 17.04.2026 Sportverein Schwandorf Generalversammlung

Radfahrverein Worndorf Generalversammlung

Sa 18.04.2026 Feuerwehr Neuhausen Schrottsammlung

Naturfreunde Schwandorf Generalversammlung

So 19.04.2026 Obst- und Gartenbauverein u. Schwäbischer Albverein Tag des Baumes

Fr 24.04.2026 Landjugend Schwandorf Generalversammlung

Feuerwehr Worndorf Maibaum kranzen  

So 26.04.2026 Evangelische Eckstein-Kirchengemeinde Konfi rmation

Wanderverein Schwandorf Wanderung

Do 30.04.2026 Feuerwehr Neuhausen Maibaum stellen

Feuerwehr Schwandorf Maibaum stellen

Feuerwehr Worndorf Maibaum stellen

Kindertagesstätte Löwenzahn
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HAUPTVERSAMMLUNG 
SCHÜTZENVEREIN WORNDORF
Die Aufl ösung des Vereins ist beschlossen

Der Schützenverein Worndorf hat seine Generalversammlung im 
Schützenhaus in Worndorf abgehalten. Mit Wehmut übergab der 
Vorsitzende Joachim Hoff mann aus gesundheitlichen Gründen das 
Wort an seinen Stellvertreter Walter Hoff mann. Grund war die Auf-
lösung des Vereins. 

Da keine Nachfolger für die gesamte Vorstandschaft gefunden 
werden konnte, beschlossen die anwesenden Mitglieder, den Ver-
ein aus dem Vereinsregister zu löschen und die Aufl ösung in die 
Wege zu leiten. Rechtsanwalt Dirk Heinisch aus Tuttlingen wurde 
als Rechtsbeistand mit ins Boot geholt. Heinisch erklärte der Ver-
sammlung die weiteren rechtlichen Schritte. Bevor der Verein aus 
dem Vereinsregister gestrichen werden kann, müssten einige Punk-
te in der Satzung, die zwar schon 2006 und 2023 beschlossen, aber 
nie an das Vereinsregister eingetragen wurden, beschlossen wer-
den. Zum einen war nur der erste Vorsitzende als gerichtlicher und 
außergerichtlicher Vertreter des Vereins eingetragen. Zum anderen 
wurde der Paragraf 14 zwar beschlossen, aber nie ins Vereinsregis-
ter eingetragen. 

Dieser sieht bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins vor, dass 
das Vermögen des Vereins treuhänderisch der Gemeinde Neuhau-
sen ob Eck zufalle. Sollte innerhalb von drei Jahren ein gemeinnüt-
zig anerkannter Verein mit denselben Zielen in Worndorf gegrün-
det werden, so ist diesem Verein das Vermögen auszuhändigen. 
Von den insgesamt 64 Mitgliedern stimmten zwanzig anwesende 
Mitglieder den Satzungsänderungen nachträglich zu. Nach der Lö-

schung des Vereins aus dem Vereinsregister, müssen die Mitglieder 
in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Laufe des 
Jahres die Aufl ösung des Vereins beschließen.
Schriftführerin Friedl Zwengel konnte in ihrem kurzen Tätigkeitsbe-
richt von einer Teilnahme am Wettkampfschießen in Leibertingen 
berichten.

Kassenwart Ralf Hoff mann berichtete von rückläufi gem Kas-
senstand, da den Ausgaben für Versicherung und Schützenhaus 
keine Einnahmen entgegenstünden. Kassenprüfer Paul Möll be-
scheinigte eine tadellose Kassenführung.

Bürgermeisterin Marina Jung nahm die Entlastung vor und sagte, 
dass der Verein am Scheideweg stehe. „Es ist immer schade, wenn 
ein Verein in der Gemeinde verlorengeht“, sagte Jung. Die Vor-
standschaft sei akribisch bemüht, die Abwicklung des Vereins vo-
ranzubringen.

Bei den Wahlen durch Ortsvorsteher Martin Schäpke wurden der 
Vorsitzende Joachim Hoff mann, der stellvertretende Vorsitzende 
Walter Hoff mann sowie Kassenwart Ralf Hoff man, Schriftführerin 
Friedl Zwengel und die Kassenprüfer Paul Möll und Hubert Keller 
bis zur Aufl ösung des Vereins gewählt.
-
Zum letzten Mal konnte Walter Hoff mann ein Mitglied für lang-
jährige aktive Mitgliedschaft ehren. Karl Binder erhielt für 60 Jahre 
aktives Mitglied, unter anderem als Beisitzer und Schriftführer, die 
Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenbundes nebst Urkunde 
und Geschenk.

Schützenverein Worndorf (von links): Bürgermeisterin 
Marina Jung, Ortsvorsteher Martin Schäpke, Paul Möll, 
Karl Binder, Hubert Keller, Friedl Zwengel, Ralf Hoff mann, 
Joachim Hoff mann, Walter Hoff mann und Rechtsanwalt 
Dirk Heinisch. Bild und Text: Winfried Rimmele
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GEMEINSAME 
MITTEILUNGEN

Abfalltermine 

ABFALLTERMINE
APRIL:
Biomülltonne
Mittwoch, 01.04.2026

Restmüll 4-wöchentlich
Freitag, 10.04.2026

Biomülltonne
Donnerstag, 16.04.2026

Papiertonne
Donnerstag, 23.04.2026

Werttonne
Dienstag, 28.04.2026

Biomülltonne
Donnerstag, 30.04.2026

VERKEHRSERZIEHUNG MIT SPASS 
UND BEWEGUNG
Am Donnerstag, den 26. März 2026, nahmen die Maxikinder des 
evangelischen Kindergartens Morgensonne am Verkehrsparcours 
für Kinder der Landesverkehrswacht in der Homburghalle teil.
In drei Kleingruppen lernten die Kinder auf spielerische Weise erste 
wichtige Verkehrsregeln kennen – sowohl auf Bobbycars als auch 
als Fußgänger.

Mit viel Freude und Engagement waren alle bei der Sache und 
konnten dabei wertvolle Erfahrungen sammeln.
Der abwechslungsreiche Nachmittag war nicht nur lehrreich, son-
dern bereitete den Kindern auch großen Spaß. Zum Abschluss er-
hielten alle Teilnehmer eine kleine Süßigkeit sowie einen Verkehr-
spass mit Refl ektor.

Grünschnittannahmestellen
Gewann Buch, 78579 Neuhausen ob Eck, 
Öff nungszeiten: Samstags 9.00-12.00 Uhr
Kronenareal, 78579 Oberschwandorf, 
Öff nungszeiten: Samstag (1.+3.) 9.45-11.00 Uhr
Aussiedlerhof Langeäcker 1, 78579 Worndorf, 
Öff nungszeiten: Samstag (1.+3.) 9.30-10.30 Uhr
Holzach 5, 78579 Neuhausen ob Eck, 
Öff nungszeiten: Samstag (1.+3.) 9.00-9.30 Uhr

AMTLICHE MITTEILUNGEN

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS 
AB FEBRUAR 2026
Verlegung des langen Dienstleistungstags auf den 
Dienstag

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass ab Februar 
2026 der lange Dienstleistungstag in der Gemeindeverwaltung 
vom Donnerstag auf den Dienstag verlegt wird. Ab Februar 
sind die Öff nungszeiten des Rathauses daher wie folgt:

Montag:  09:00 – 12:30 und 14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag:  geschlossen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Osterfest steht vor der Tür – eine Zeit der Freude, der Er-
neuerung und des Aufbruchs. In diesen Tagen erinnern wir 
uns daran, wie wichtig Zusammenhalt, Hoff nung und Gemein-
schaft sind – Werte, die unser Leben in Neuhausen, Schwandorf 
und Worndorf ausmachen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Ostern und alles 
Gute!

Ihre
Marina Jung
Bürgermeisterin
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VERÖFFENTLICHUNG VON ALTERS- UND EHEJUBILAREN
Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die Gemeinde die Ehe- und Altersjubilare nur mit einer schriftlichen Zustimmung ver-
öff entlichen. Dies betriff t das goldene, das diamantene und das eiserne Ehejubiläum sowie das 70. Altersjubiläum, jeden fünften 
darauff olgenden Geburtstag und ab dem 90. Lebensjahr jeden jährlichen Geburtstag.

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eine Veröff entlichung eines solchen Jubiläums im Amtsblatt der Gemeinde wünschen, geben 
bitte das untenstehende Formular ausgefüllt und unterschrieben bei der Gemeinde ab. Das Formular erscheint regelmäßig im 
Amtsblatt.
Die Veröff entlichung der Jubiläumsdaten kann nur dann erfolgen, wenn die Jubilare selbst der Gemeinde gegenüber per Einwilli-
gung erklären, dass sie eine Veröff entlichung ihrer Ehrentage im Amtsblatt wünschen.

Einwilligung zur Veröff entlichung meiner persönlichen Daten zum Alters- bzw. Ehejubiläum im Amtsblatt der Gemeinde 
Neuhausen ob Eck und/oder im Gränzboten und Südkurier
Hiermit erteile ich der Gemeinde Neuhausen ob Eck bis auf Widerruf die Einwilligung, meinen Namen, mein Geburtsdatum, mein 
Alter und meine Anschrift

    -  im Amtsblatt der Gemeinde Neuhausen ob Eck

    -  im Gränzboten

    -  im Südkurier

zu veröff entlichen. Das Amtsblatt wird ebenso auf der Internetseite der Gemeinde unter 
https://www.neuhausen-ob-eck.de/amtsblatt-donnerstags/ veröff entlicht.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Die Einwilligung ist auf unbestimmte Zeit gültig und kann jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum    Unterschrift








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Standesamtliche Nachrichten

MÄRZ
wir nahmen Abschied von
Frau Anneliese Schaz am 11.03.2026.

Fundsache
Am 23.03.2026 wurde an der Homburgschule in Neuhausen 
eine silberne Fossil-Uhr gefunden.
Diese kann im Bürgerbüro zu den üblichen Öffnungszeiten ab-
geholt werden.

Gemeinde Neuhausen ob Eck 
Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Nordstraße“ 
Hier: 
•	 Änderung Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB
•	 frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen ob Eck hat am 
06.04.2024 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
„Nordstraße“ gefasst und am 06.05.2024 eine Änderung des Auf-
stellungsbeschlusses vorgenommen. Da der Geltungsbereich des 
angrenzenden Bebauungsplans „Einzelhandel an der Lenzinger 
Breite“ im Laufe des Verfahrens geändert wurde und eine Lücke 
zwischen den beiden Plangebieten vermieden werden soll, ist eine 
entsprechende Anpassung des Geltungsbereichs des vorliegenden 
Bebauungsplans erforderlich. Daher hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Neuhausen ob Eck am 24.03.2026 die erneute Änderung 
des Aufstellungsbeschlusses beschlossen.
Die erneute Änderung des Geltungsbereiches wird hiermit bekannt 
gemacht. In selbiger Sitzung wurde der Vorentwurf des Bebauungs-
plans gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren gemäß 
BauGB durchgeführt. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemein-
de Neuhausen ob Eck die Flurstücke Nrn. 4833 (ganz), 4823 (tlw.), 
4835 (tlw.), 4836/1 (tlw.), 4837 (tlw.), 4838 (tlw.), 4839 (tlw.), 4840 
(tlw.), 4842, 4842/1 (tlw.), 4893 (tlw.), in der Gemarkung Neuhausen 
ob Eck. Die Fläche des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes be-
trägt ca. 0,9 ha.

zeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Einzelhandel an 
der Lenzinger Breite“ an. Anlass der Planung ist die Deckung des 
steigenden Bedarfs an Wohnraum bzw. die sich ändernden An-
forderungen an denselben sowie die Sicherung und Stärkung der 
Nahversorgung im Ortsteil Neuhausen ob Eck. Der vorliegende Vor-
entwurf des Bebauungsplanes basiert auf den vorgenannten Ziel-
setzungen. Für die Entwicklung und Umsetzung wird parallel ein 
Konzeptvergabeverfahren durchgeführt. Die im Kriterienkatalog 
enthaltenen Rahmenbedingungen sind -soweit planungsrechtlich 
möglich- im Bebauungsplan-Vorentwurf umgesetzt. Weitergehen-
de Festsetzungen finden nach Abschluss des Vergabeverfahrens 
Eingang in den Bebauungsplan-Entwurf, um das ausgewählte Kon-
zept planungsrechtlich zu ermöglichen.
Der Vorentwurf für die frühzeitige Beteiligung des Bebauungspla-
nes mit örtlichen Bauvorschriften „Einzelhandel an der Lenzinger 
Breite“ umfasst:
•	 Zeichnerischer Teil
•	 Textteil, bestehend aus planungsrechtlichen Festsetzungen, ört-

lichen Bauvorschriften, und Hinweisen
•	 Begründung
•	 Umweltbericht
Jeweils in der Fassung vom 09.03.2026
•	 Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP)
•	 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)
•	 Ausgleich Feldlerche & Null-Monitoring-Bericht
•	 Luftbildauswertung
•	 Erschließungsgutachten
Diese Unterlagen werden in der Zeit vom

08.04.2026 bis einschließlich 08.05.2026

auf der Homepage der Gemeinde Neuhausen ob Eck (https://www.
neuhausen-ob-eck.de/bebauungsplaene/) sowie über das zentrale 
Internetportal des Landes (https://www.uvp-verbund.de/) abrufbar 
sein.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planunterlagen werden 
außerdem im Rathaus der Gemeinde Neuhausen ob Eck (Gemein-
deverwaltung Neuhausen ob Eck, Trauzimmer, E.04, Rathausplatz 1, 
78579 Neuhausen ob Eck) zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag 
und Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr und Dienstag 
9.00 - 12.30 und 14.00 - 18.00 Uhr) oder nach Terminvereinbarung 
zur Einsicht bereitgehalten.
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen ge-
genüber der Gemeinde Neuhausen ob Eck elektronisch, bei Bedarf 
aber auch auf anderen Wegen, abgegeben werden.
Die Kontaktdaten lauten:
•	 E-Mail: marina.jung@neuhausen-ob-eck.de
•	 Postalische Anschrift: Gemeinde Neuhausen ob Eck, Bürgermeis-

terin Marina Jung, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck
•	 Fax: Nr. 07467/9460-25
•	 Mündliche Vorsprache / zur Niederschrift nach Terminvereinba-

rung: Gemeinde Neuhau-sen ob Eck, Rathausplatz 1, 78579 Neu-
hausen ob Eck

Bürgermeisterin Marina Jung, Raum 1.06, Tel. 07467/9460-12
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Da das Ergebnis der Behandlung 
der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Ab-
senderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls mit ausliegt.
 
Gemeinde Neuhausen ob Eck, den 26.03.2026
 
gez.
Marina Jung
Bürgermeisterin

Geltungsbereich im Katasterausschnitt  
Foto: Quelle: LGL, www.lgl.de

Die Gemeinde beabsichtigt die Entwicklung eines Urbanen Gebiets 
im Nordwesten des Hauptortes Neuhausen ob Eck, im Bereich „Len-
zinger Breite“. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den sich der-
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Gemeinde Neuhausen ob Eck 
Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 
„Einzelhandel an der Lenzinger Breite“; 
Hier: 
•	 Billigung des Entwurfs für die Offenlage und Veröffentli-

chung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen ob Eck hat am 
24.03.2026 in öffentlicher Sitzung den Entwurf für die Offenlage 
zum Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Einzelhandel 
an der Lenzinger Breite“ gebilligt und die Verwaltung beauftragt, 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch-
zuführen.
Der Geltungsbereich umfasst in der Gemeinde Neuhausen ob Eck 
die Flurstücke Nrn. 100 (tlw.), 100/6, 4831 (tlw.), 4835 (tlw.), 4836/1 
(tlw.), 4837 (tlw.), 4838 (tlw.), 4839 (tlw.), 4840 (tlw.), 4890 (tlw.), 4893 
(tlw.), 4893/2 (tlw.), 4896/1 (tlw.) und 4896/2 (tlw.) in der Gemarkung 
Neuhausen. Die Fläche des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
beträgt ca. 1,4 ha.
Der sonstige Geltungsbereich (Ausgleichsfläche für die Feldler-
chenbrutpaare) umfasst in der Gemeinde Neuhausen ob Eck das 
Flurstück Nr. 670 (tlw.) in der Gemarkung Worndorf mit einer Fläche 
von ca. 0,4 ha.
Der exakte Zuschnitt der Geltungsbereiche des Bebauungsplans 
„Einzelhandel an der Lenzinger Breite“ ergibt sich aus den zeichne-
rischen Festsetzungen.
 

 
Geltungsbereich im Katasterausschnitt  
Foto: Quelle: LGL, www.lgl.de 

sonstiger Geltungsbereich (Ausgleichsfläche für die Feldlerchenbrutpaare) 
im Katasterausschnitt  Foto: Quelle: LGL, www.lgl.de 

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck mit rund 4.170 Einwohnern (Stand 
Juni 2024, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg), liegt 
im Landkreis Tuttlingen. Seit der Verwaltungsreform 1973 gehö-
ren ihr die beiden Ortsteile Worndorf und Schwandorf an, wobei 
Schwandorf sich in die Gemeindeteile Oberschwandorf, Unter-

schwandorf, Volkertsweiler und Holzach gliedert.
Die Gemeinde Neuhausen ob Eck beabsichtigt die Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarkts im Nordwesten des Ortsteils Neuhausen im 
Gewann Lenzinger Breite. Die Notwendigkeit für die Ausweisung 
eines neuen Standorts für den Einzelhandel resultiert aus einem 
gestiegenen Versorgungsbedarf einerseits und der nicht ausbaufä-
higen und verkehrsungünstigen Lage des vorhandenen Lebensmit-
teldiscounters am bisherigen Standort im Kreuzungsbereich von 
Meßkircher Straße und Carl-Benz-Straße andererseits.
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes muss für eine städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung nach § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich 
sein. Mit dem Bebauungsplan soll zum einen ein planungsrechtli-
cher Rahmen gesetzt werden. Zum anderen soll eine geordnete, 
städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden, die der städte-
baulichen Gesamtkonzeption der Gemeinde entspricht und den 
Anforderungen an die örtlichen Gegebenheiten genügt. Darüber 
hinaus sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen gem. § 1 Abs. 
6 BauGB die Belange der Wirtschaft im Interesse einer verbraucher-
nahen Versorgung der Bevölkerung sowie der Erhaltung, Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen zu berücksichtigen. Die Planung 
dient der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Be-
darfs sowie dem Erhalt von Arbeitsplätzen.
Vorgesehen ist zum einen die Festsetzung eines sonstigen Sonder-
gebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel 
- Lebensmittel“ sowie Festsetzungen zur überbaubaren Grund-
stücksfläche, zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Grünord-
nung.
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren 
gemäß BauGB.
Der Entwurf für die Offenlage des Bebauungsplanes mit örtlichen 
Bauvorschriften „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“ umfasst:
•	 Zeichnerischer Teil
•	 Textteil, bestehend aus planungsrechtlichen Festsetzungen, ört-

lichen Bauvorschriften, nachrichtlichen Übernahmen und Hin-
weisen

•	 Begründung
•	 Umweltbericht
Jeweils in der Fassung vom 06.03.2026
•	 Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP)
•	 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)
•	 Ausgleich Feldlerche & Null-Monitoring-Bericht
•	 Nahversorgungskonzept für die Gemeinde Neuhausen ob Eck
•	 Schalltechnische Immissionsprognose
•	 Baugrund- und Gründungsgutachten
 
Diese Unterlagen werden in der Zeit vom

08.04.2026 bis einschließlich 08.05.2026
auf der Homepage der Gemeinde Neuhausen ob Eck (https://www.
neuhausen-ob-eck.de/bebauungsplaene/) sowie über das zentrale 
Internetportal des Landes (https://www.uvp-verbund.de/) abrufbar 
sein.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planunterlagen werden 
außerdem im Rathaus der Gemeinde Neuhausen ob Eck (Gemein-
deverwaltung Neuhausen ob Eck, Trauzimmer, E.04, Rathausplatz 1, 
78579 Neuhausen ob Eck) zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag 
und Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr und Dienstag 
9.00 - 12.30 und 14.00 - 18.00 Uhr) oder nach Terminvereinbarung 
zur Einsicht bereitgehalten.

Weiter sind folgende Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar:
-	� Umweltbericht zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere inkl. 

biologischer Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, 
Mensch, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter mit 
Aussagen und Ausgleichs-/Minderungsmaßnahmen sowie mit 
Artenschutzrechtlicher Vorprüfung, Spezieller artenschutzrecht-
liche Prüfung und Ausgleich Feldlerche & Null-Monitoring-Be-
richt. Hierbei sind insbesondere Aussagen zu den geplanten 
Neuversiegelungen hervorzuheben, welche die bestehenden 
Bodenfunktionen beeinträchtigen und zum Wegfall von Bruthab-
itaten für die Feldlerche führen.
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-	� Baugrund- und Gründungsgutachten mit Aussagen zur Boden-
beschaffenheit und Versickerungsfähigkeit.

-	� Zusammenstellung des Abwägungsmaterials aus der Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs.1 BauGB, der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Stellungnahmen 
zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen, zur Betrof-
fenheit von Feldlerchen und deren Ausgleich, zur Eingriffs-/Aus-
gleichbilanzierung, zum Ausgleich über Ökokontomaßnahmen, 
zur Entwässerung des Gebietes inklusive Versickerung, zu Minde-
rungsmaßnahmen hinsichtlich der Bodenversiegelung sowie zu 
Hochwasser und Starkregen.

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen ge-
genüber der Gemeinde Neuhausen ob Eck elektronisch, bei Bedarf 
aber auch auf anderen Wegen, abgegeben werden.
Die Kontaktdaten lauten:
•	 E-Mail: marina.jung@neuhausen-ob-eck.de
•	 Postalische Anschrift: Gemeinde Neuhausen ob Eck, Bürgermeis-

terin Marina Jung, Rat-hausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck
•	 Fax: Nr. 07467/9460-25
•	 Mündliche Vorsprache / zur Niederschrift nach Terminvereinba-

rung: Gemeinde Neuhau-sen ob Eck, Rathausplatz 1, 78579 Neu-
hausen ob Eck

Bürgermeisterin Marina Jung, Raum 1.06, Tel. 07467/9460-12
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Da das Ergebnis der Behandlung 
der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Ab-
senderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls mit ausliegt.
 
Gemeinde Neuhausen ob Eck, den 26.03.2026
 
gez.
Marina Jung
Bürgermeisterin

Gemeinderat 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 
24.03.2026
Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte zu Beginn der öffentlichen 
Sitzung die 11 anwesenden Gemeinderatsmitglieder sowie zahlrei-
che Zuhörer sehr herzlich.
 
Die Sitzung fand im Sitzungssaal des Rathauses statt.
 
TOP 1
Bekanntgabe der am 25.02.2026 in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeordnung
Nachdem zwischenzeitlich die Jagdverpachtung nahezu vollstän-
dig abgeschlossen ist, werden nachstehend aus der letzten nichtöf-
fentlichen Gemeinderatssitzung sowie aus den nichtöffentlichen 
Jagdgenossenschaftsversammlungen folgende Beschlüsse sowie 
Informationen aus der Verpachtung bekanntgegeben:

Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 25.02.2026:  

1.	 Dem Entwurf der Satzungen für die beiden Jagdgenossen-
schaften wurde zugestimmt.

2.	 Dem Entwurf des Jagdpachtvertrags wurde zugestimmt.
3.	 Es wurde bei den Jagdgenossenschaften beantragt, die 

Verwaltung der Jagdgenossenschaften wieder auf den Ge-
meinderat zu übertragen.

4.	 Mit der endgültigen Verpachtung der Jagdreviere wurde die 
Bürgermeisterin beauftragt.

5.	 Der Pachtdauer für einen Zeitraum von zwölf Jahren mit ei-
nem beidseitigen Kündigungsrecht nach sechs Jahren wur-
de zugestimmt.

1.	 Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen 
Versammlung der Jagdgenossenschaft Neuhausen ob Eck 
vom 12. März 2026:

	� Bei der Versammlung waren 16 Jagdgenossen anwesend oder 
per Vollmacht vertreten mit insgesamt 217,59 ha. Mit den not-
wendigen Mehrheiten wurden folgende Beschlüsse gefasst:

	 1. 	� Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde für sechs 
Jahre auf den Gemeinderat übertragen.

	 2. 	� Die Jagdgenossenschaftssatzung wurde beschlossen.
	 3. 	� Der Reinertrag aus der Jagdnutzung wird weiterhin der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. 5.000 Euro jährlich sind 
zweckgebunden für die Unterhaltung von forst- und land-
wirtschaftlichen Wegen einschließlich des Schneidens von 
Gehölzen zu verwenden. Gehölze von Privaten sind von die-
ser Regelung nicht erfasst.

3.	 Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen 
Versammlung der Jagdgenossenschaft Schwandorf – 
Worndorf vom 16. März 2026:

	� Bei der Versammlung waren 22 Jagdgenossen anwesend oder 
per Vollmacht vertreten mit insgesamt 426,519 ha. Mit den not-
wendigen Mehrheiten wurden folgende Beschlüsse gefasst:

	 1. 	� Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde für sechs 
Jahre auf den Gemeinderat übertragen.

Inbetriebnahme des Glasfasernetzes  
im Kernort Neuhausen  
Vorankündigung:
Informationsveranstaltung am Mittwoch, 6. Mai 2026
Der geförderte Breitbandausbau im Rahmen des „Graue-Fle-
cken-Programms“ im Kernort Neuhausen steht kurz vor dem 
Abschluss. Zur bevorstehenden Inbetriebnahme des Glasfa-
sernetzes durch die NetCom BW findet am Mittwoch, 6. Mai 
2026 um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Neu-
hausen ob Eck eine Informationsveranstaltung statt.
 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!

Meldung über die beabsichtigte  
Durchführung einer Truppenübung
Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, dass die Bundeswehr 
in der Zeit vom 20.04.2026 - 23.04.2026 eine kreisübergreifen-
de Truppenübung abhält.
Das Übungsgebiet erstreckt sich über die Kreisgemeinden 
Stockach-Holzach-Messkirch-Mengen-Ostrach-Pfullendorf.
In diesem Zeitraum können Soldaten im Gelände unterwegs 
sein oder es können größere Fahrzeugkolonnen die Gemein-
den passieren.

Redaktionsschlussänderung  
für Kalenderwoche 15
Aufgrund der Osterfeiertage wird der 
Redaktionsschluss für Kalenderwoche 15
auf Donnerstag, 02.04.2026 10 Uhr vorverlegt.
 
Bitte beachten Sie dies bei Ihren Veröffentlichungen.
Später eingehende Texte werden nicht mehr abge-
druckt.
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	 2. 	 Die Jagdgenossenschaftssatzung wurde beschlossen.
	 3. 	� Der Reinertrag aus der Jagdnutzung wird weiterhin der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. 5.000 Euro jährlich sind 
zweckgebunden für die Unterhaltung von forst- und land-
wirtschaftlichen Wegen einschließlich des Schneidens von 
Gehölzen zu verwenden. Gehölze von Privaten sind von die-
ser Regelung nicht erfasst.

4.	 	Bekanntgabe der Verpachtung 
	� Letztendlich hatte sich der Gemeinderat klar dafür ausgespro-

chen, die acht Jagdreviere soweit möglich an einheimische Be-
werber zu verpachten und dabei möglichst alle interessierten 
Pächtergemeinschaften zu berücksichtigen. Da bei dieser Ver-
pachtung 2026 die Zahl der Interessenten deutlich höher war 
als 2020, sind alle Pächter(-gemeinschaften) letztendlich nur für 
einen Jagdbogen zum Zug gekommen und insgesamt konn-
ten drei Bewerber (zwei davon auswärtig, dem dritten soll mit 
einem Begehungsschein weiterhin die Jagd ermöglicht werden) 
leider nicht berücksichtigt werden. Aber letztendlich können 
wohl alle Flächen der Jagdgenossenschaft verpachtet werden. 
Dabei werden sechs der acht Jagdbögen an die bisherigen 
Pächter verpachtet, zwei an neue Pächter aus der Gemeinde.

 
TOP 2
Haushaltsplan 2026
Vorberatung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 
(Haushaltsplan) 2026
Die finanzielle Lage der Kommunen ist deutschlandweit schwierig. 
Wirtschaftliche Unsicherheiten, hohe Kosten und wachsende Auf-
gaben, sowie die globalwirtschaftlichen Risiken wie Handelskonflik-
te und Protektionismus (zum Beispiel Zolldrohungen) prägen das 
Bild. Hinzu kommt ein strukturelles Problem, das allen bekannt ist: 
Aufgaben werden übertragen, aber nicht auskömmlich finanziert – 
etwa bei der Ganztagsbetreuung.
Diese Entwicklung schlägt nun auch in Neuhausen ob Eck „voll 
durch“, unter anderem durch geringere Steuereinnahmen. Außer-
dem wirkt sich das überdurchschnittlich gute Ergebnis 2024 auf die 
zu leistenden Transferzahlungen, vor allem durch die Finanzaus-
gleich- und Kreisumlage, negativ aus. Hier muss die Gemeinde ins-
gesamt 0,84 Mio. Euro mehr bezahlen als im Vorjahr. Darüber hin-
aus sinken die Schlüsselzuweisungen um rund 0,34 Mio. Euro. Allein 
diese „Verschlechterungen“ führen zu einer Verringerung der freien 
Mittel von 1,2 Mio. Euro.
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Haushalt in zwei 
Sitzungen vorberaten und zwar am 27. Januar 2026 und erneut am 
4. Februar 2026. Die in den zwei Sitzungen getroffenen Empfehlun-
gen für den Gemeinderat wurden im Haushaltsplan eingearbeitet.
In der Hauptsache wurden die ursprünglich in 2026 veranschlag-
te Sanierung des Verbindungsweges von Unterschwandorf nach 
Volkertsweiler und die Sanierung der Erschließungswege auf dem 
Friedhof in Neuhausen verschoben. Außerdem schlug der Verwal-
tungs- und Finanzausschuss die Erstellung einer Prioritätenliste vor, 
um künftig je nach Finanzlage die in dieser enthaltenen Investitio-
nen bzw. größere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen „ab-
zuarbeiten“ bzw. durchzuführen. 
 
Der Gemeinderat hat den Entwurf des Haushaltsplans 2026 in der 
öffentlichen Sitzung am 25. Februar 2026 vorberaten, aber keinen 
Beschluss gefasst. In derselben Sitzung wurde nichtöffentlich der 
Stellenplan ausführlich diskutiert und den Vorschlag der Verwal-
tung zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 
Ohne weitere Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
1.	 Der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 nach dem Neuen 

Kommunalen Haushaltsrecht, bestehend aus dem Gesamthaus-
halt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt), den 
Teilhaushalten und dem Stellenplan wurde zugestimmt.

 
2.	 Der mittelfristigen Finanzplanung sowie dem mittelfristigen In-

vestitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2029 in der 
vorliegenden Fassung wurde zugestimmt.

TOP 3
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Nordstraße“
Änderung des Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
und Billigung des Vorentwurfs zur Durchführung der frühzei-
tigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 
BauGB
Der Gemeinderat hat am 6. April 2024 den Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan „Nordstraße“ gefasst und am 6. Mai 2025 eine 
Änderung des Aufstellungsbeschlusses vorgenommen. Da der Gel-
tungsbereich des angrenzenden Bebauungsplans „Einzelhandel an 
der Lenzinger Breite“ im Laufe des Verfahrens geändert wurde und 
eine Lücke zwischen den beiden Plangebieten vermieden werden 
sollte, ist eine entsprechende Anpassung des Geltungsbereichs des 
vorliegenden Bebauungsplans erforderlich. Daher soll eine erneute 
Änderung des Aufstellungsbeschlusses vorgenommen werden.
Die Gemeinde beabsichtigt die Entwicklung eines Urbanen Gebiets 
im Nordwesten von Neuhausen ob Eck im Bereich „Lenzinger Brei-
te“. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den sich derzeit in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplan „Einzelhandel an der Lenzin-
ger Breite“ an. Anlass der Planung ist die Deckung des steigenden 
Bedarfs an Wohnraum bzw. die sich ändernden Anforderungen an 
denselben, sowie die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung 
im Kernort Neuhausen.
Ziel der frühzeitigen Beteiligung ist es, den Planungswillen der Ge-
meinde für das Baugebiet „Nordstraße“ zu verankern, auch um den 
Bebauungsplan „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“ in einem ab-
gestimmten Planungszusammenhang planungsrechtlich weiterzu-
entwickeln und zu realisieren.
Frau Mahn-Milla vom Planungsbüro bhm war in der Sitzung anwe-
send und präsentierte den Bebauungsplanvorentwurf.
Einstimmig fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
1.	 Der Änderung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 

BauGB für den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 
„Nordstraße“ im Regelverfahren gemäß BauGB wird zuge-
stimmt.

 
2.	 Dem vorliegenden Vorentwurf des Bebauungsplans mit örtli-

chen Bauvorschriften „Nordstraße“ in der Fassung vom 9. März 
2026 und der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB wird zugestimmt.

 
3.	 Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzufüh-
ren.

 
TOP 4
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Einzelhandel 
an der Lenzinger Breite“
Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung und Billigung des Entwurfs zur Durchführung der Offen-
lage gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB)
Die Gemeinde beabsichtigt die Ansiedlung eines Lebensmittel-
markts im Nordwesten des Kernorts Neuhausen im Gewann „Len-
zinger Breite“. Die Notwendigkeit für die Ausweisung eines neuen 
Standorts für den Einzelhandel resultiert aus einem gestiegenen 
Versorgungsbedarf einerseits und der nicht ausbaufähigen und 
verkehrsungünstigen Lage des vorhandenen Lebensmitteldiscoun-
ters am bisherigen Standort im Kreuzungsbereich der Meßkircher 
Straße und Carl-Benz-Straße andererseits.
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist für eine städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung nach § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. 
Vorgesehen ist zum einen die Festsetzung eines sonstigen Sonder-
gebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel 
- Lebensmittel“ sowie Festsetzungen zur überbaubaren Grund-
stücksfläche, zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Grünord-
nung. Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfah-
ren gemäß BauGB.
In der Zeit von 6. Oktober 2025 bis einschließlich 7. November 2025 
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wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie mit 
Schreiben vom 8. Oktober 2025 und Frist bis einschließlich zum 10. 
November 2025 die Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange sowie der Nachbargemeinden durchgeführt.
Die Behandlungsvorschläge wurden in den Bebauungsplanentwurf 
eingearbeitet. Darüber hinaus wurde die Konzeptionierung des 
Vorhabens zwischenzeitlich weiterentwickelt und ebenso in den 
Bebauungsplan aufgenommen.
Frau Mahn-Milla vom Planungsbüro bhm war in der Sitzung anwe-
send und präsentierte den Bebauungsplanvorentwurf.
Einstimmig fasst der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
1.	 Der Gemeinderat stimmte den vorliegenden Behandlungsvor-

schlägen zu den eingegangenen Anregungen aus der frühzei-
tigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 sowie 
der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu.

 
2.	 Der Gemeinderat stimmte dem vorliegenden Entwurf des Be-

bauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Einzelhandel an 
der Lenzinger Breite“ in der Fassung vom 6. März 2026 und der 
Offenlage zu.

 
3.	 Die Verwaltung wurde beauftragt, die Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

 
TOP 5
Wettbewerb zur Vermarktung des Urbanen Gebietes 
im Gewann "Lenzinger Breite"
Festlegung des Auslobungstextes
Das Baugrundstück im Gewann „Lenzinger Breite“ soll über ein Kon-
zeptvergabeverfahren veräußert werden. Bei einem Konzeptverga-
beverfahren erfolgt die Vergabe eines Grundstücks auf Grundlage 
der Qualität des eingereichten Nutzungskonzepts. Dadurch kann 
sichergestellt werden, dass die Entwicklung des Grundstücks in 
besonderem Maße den städtebaulichen Zielsetzungen sowie den 
Bedarfen der Gemeinde entspricht. Gleichzeitig wird durch die 
Veräußerung an einen Projektentwickler in Verbindung mit einem 
städtebaulichen Vertrag gewährleistet, dass das Vorhaben anschlie-
ßend auch umgesetzt und realisiert wird.
Der Gemeinderat hat zusammen mit dem Büro bhm Planungs-
gesellschaft mbH aus Bruchsal in mehreren Workshopsitzungen 
inhaltliche Vorgaben und Kriterien erarbeitet und gewichtet, die 
anschließend in einem Kriterienkatalog zusammengeführt wurden. 
Eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung bildete dabei das 
Gemeindeentwicklungskonzept „Strategie 2035“. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf der Schaffung eines vielfältigen Wohnan-
gebots für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, insbesondere 
durch Mehrgenerationenwohnen, barrierearme und barrierefreie 
Wohnformen, sowie einen ausgewogenen Mix an Wohnungsgrö-
ßen
Frau Mahn-Milla vom Planungsbüro bhm war in der Sitzung anwe-
send und präsentierte den Ausschreibungstext.
Einstimmig fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
1.	 Dem vorliegenden Ausschreibungstext wurde zugestimmt.
 
2.	 Der Beauftragung der Verwaltung mit der Veröffentlichung der 

Ausschreibung wurde zugestimmt.
 
TOP 6
Bauantrag zum Anbau und Neubau von zwei Balkonen sowie 
Dachgeschossausbau in Worndorf
Der Verwaltung liegt ein Bauantrag zum Anbau und Neubau von 
zwei Balkonen sowie zum Dachgeschossausbau auf dem Grund-
stück, Flst. Nr. 122/1, Fliederstraße 9, in Worndorf vor. Das Anwesen 
„Fliederstraße 9“ liegt im Geltungsbereich eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Äschäcker - Gehrentaläcker“. Nach dem Bebau-
ungsplan ist u.a. eine Baugrenze festgesetzt. Im vorliegenden Bau-
gesuch wird die Baugrenze mit den Balkonen überschritten. Nach 
§ 23 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht über-

schreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Aus-
maß kann jedoch zugelassen werden.
Da die Baugrenze lediglich in geringem Maße durch die Balkone 
überschritten wird, bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Be-
denken. Nachbarschaftliche Belange werden nicht tangiert. 
Ortsvorsteher und Gemeinderat Schäpke berichtete, dass der Ort-
schaftsrat dem Bauvorhaben in einer Ortschaftsratssitzung einstim-
mig zugestimmt habe.
Ohne weitere Beratung fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
1.	 Dem Bauantrag zum Anbau und Neubau von zwei Balkonen 

sowie zum Dachgeschossausbau auf dem Grundstück „Flieder-
straße 9“, Flst. Nr. 122/1, wurde gemäß § 36 i. V. m. § 30 BauGB 
das Einvernehmen erteilt.

 
2.	 Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Äs-

chäcker - Gehrentaläcker“ betreffend die Überschreitung der 
Baugrenze wurde zugestimmt.

 
TOP 7
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges
1.	 Förderprogramm Familienbesucher
	� Bürgermeisterin Jung berichtete, dass das Förderprogramm 

Familienbesucher des Landkreises zum 01.01.2026 ersatzlos 
gestrichen wurde. Da die Familienbesuche in der Gemeinde 
gut angekommen sind, werden diese weiter durchgeführt. Die 
Gemeinde habe eine Förderung für die Entwicklung eines Kin-
der- und Familienzentrums (KiFaZ) erhalten. Die Familienbesu-
che fallen ebenfalls unter dieses Förderprogramm und können 
damit finanziert werden. Die Förderung betrage für das Jahr 
2025 und 2026 jeweils 10.000 € und für die beiden Folgejahre 
jeweils 2.500 €.

2.	 Informationsveranstaltung der NetCom
	� Bürgermeisterin Jung gab bekannt, dass am Mittwoch, 6. Mai 

2026 um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Informa-
tionsveranstaltung mit der NetCom stattfinde.

3.	 Abbruch der Scheune in der Tuttlinger Straße 28
	� Bürgermeisterin Jung berichtete, dass die bestehende Scheune 

in der Tuttlinger Straße 28 abgebrochen werde. Bei dem Abbruch 
handle es sich um ein Kenntnisgabeverfahren, daher sei die Ertei-
lung des Einvernehmens der Gemeinde nicht erforderlich.

4.	 Anhörung zum Bebauungsplan „Höllenbart“ in Buchheim
	� Die Gemeinde wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 

des Bebauungsplans „Höllenbart“ angehört. Da sich der Gel-
tungsbereich des geplanten Bebauungsplans in Richtung Fri-
dingen a. d. D. befindet, ist die Gemeinde davon nicht tangiert.

5.	 Lagerplatz im Gewerbegebiet Filz
	� Aus dem Gemeinderat wurde hervorgebracht, dass der Lager-

platz im Gewerbegebiet Filz aussehe wie ein Schrottplatz. Au-
ßerdem wurde die Fläche nach und nach ausgeweitet. Die Fir-
men, die den Platz nutzen, sollen auf eine konforme Lagerung 
hingewiesen werden.

NICHTAMTLICHE MITTEILUNGEN

Neuhausen ob Eck

Freiwillige Feuerwehr, Abt. Neuhausen ob Eck

Vorankündigung Schrottsammlung
Am Samstag den 18.4. findet nur im Ortsteil Neuhausen eine 
Schrottsammlung durch die Feuerwehrabteilung Neuhausen statt. 
Gesammelt werden alle Metalle aus Haushalten. Die Haushalte müs-
sen ihre Altmetalle am Abfuhrtag ab 8.00 Uhr zur Abholung an der 
Straße bereitstellen. Größere Mengen Schrott können vorab bei  
Abteilungskommandant Bastian Lepschy unter Tel. 0177/6295809 
angemeldet werden.
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Bücherei Neuhausen

Liebe Leserinnen und Leser der Bücherei Neuhausen ob Eck, 
liebe Kinder, 
wir ändern unsere Öffnungszeiten ab April 2026. Grundsätz-
lich bleibt ab 1.4.2026 die Bücherei am Freitag geschlos-
sen. Dafür erweitern wir die Zeiten am Dienstag und am Don-
nerstag. Die Zeiten sind dann wie folgt:
 
Dienstag	 	 von 15 bis 18.30 Uhr
Mittwoch	 von 10 bis 11.30 Uhr
Donnerstag 	 von 15 bis 18.30 Uhr
 
Bitte beachten Sie diese Änderungen. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis.
 
Weiterhin bleibt die Bücherei in der zweiten Woche der Os-
terferien von Dienstag 7.4.2026 bis Donnerstag 9.4.2026 
geschlossen. Rückgaben, die in diese Zeiten fallen, werden 
von uns automatisch verlängert. 
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern und allen 
Kindern ein fröhliches Osterfest und schöne Ferientage. 

Ihr Team der Bücherei Neuhausen ob Eck 

Turn- und Sportverein

Kein Frühschoppen an Ostern

Am Ostersonntag, 5. April 2026 findet kein Frühschoppen statt.
 

Schwandorf

Naturfreunde Schwandorf-Gallmannsweil

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Naturfreunde Schwandorf – Gall-
mannsweil e.V. für das Jahr 2025 findet am Samstag, den 18. April 
2026 bereits um 18.00 Uhr im Bürgersaal Schwandorf statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder sowie Freunde und Gönner recht 
herzlich ein.

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totengedenken
3. 	 Bericht des Vorstandes
4. 	 Bericht der Schriftführerin
5. 	 Bericht der Kassiererin
6. 	 Bericht der Kassenprüfer
7. 	 Entlastung der Vorstandschaft
8. 	 Ehrungen
9. 	 Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten können schriftlich bis 
Samstag, 10.04.2026 beim Vorstand eingereicht werden. 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme!
Die Vorstandschaft

Termine zur Vormerkung:
12.04. Wanderung Marienschlucht, Treffpunkt 12:30 Uhr Bürgersaal
01.05. Maiwanderung Wutachschluch
13.06. Jahresausflug
Weitere Termine werden an der JHV bekannt gegeben.

Kirchennachrichten 

Evang. Eckstein Kirchengemeinde Neuhausen

Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und Friedenskirche 
in Emmingen-Liptingen
Der Wochenspruch aus der Bibel
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben. Joh. 3,16
 
Donnerstag, 02.04.2026
07.00 Uhr 	� Passionsandacht in der Gervasiuskirche  
	� In diesem Jahr stehen Bilder von Rembrandt van Rijn 

im Mittelpunkt. Rembrandt war ein Maler der Bibel. 
Es gibt von ihm über 300 Gemälde, Radierungen und 
Zeichnungen zu biblischen Themen. Seine Darstellun-
gen sind psychologisch tiefgründig, emotional und 
zutiefst menschlich. Gemeinsam wollen wir anhand 
von acht ausgewählten Werken dem Sinn von Jesu 
Leiden nachspüren und uns von Rembrandts Blick auf 
die biblischen Geschichten berühren lassen.

	� Im Anschluss an die Andacht laden wir zu einem ge-
meinsamen Frühstück im Gemeindesaal ein – eine 
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen 
und die Eindrücke nachklingen zu lassen.

	� Wir freuen uns auf alle, die diese besondere Zeit mit 
uns erleben möchten!

19.00 Uhr 	� Abendmahlsgottesdienst in der Gervasiuskirche mit 
Pfarrerin Nicole Kaisner

 
Freitag, 03.04.2026 - Karfreitag
09.00 Uhr 	� Abendmahlsgottesdienst mit anschließendem Kir-

chenkaffee in der Friedenskirche mit Pfarrerin Karoline 
Bortlik. Der Gottesdienst wird umrahmt von Cello- und 
Orgelmusik. Wir werden innehalten und all dem nach-
spüren, was uns angesichts des Todes Jesu zum Nach-
denken bringt. 

 
Sonntag, 05.04.2026 – Ostersonntag 
09.30 Uhr 	� Gottesdienst in der Gervasiuskirche mit Pfarrerin Karo-

line Bortlik. Der ökumenische Singkreis wird den Got-
tesdienst musikalisch begleiten.

11.00 Uhr 	� Gottesdienst in der Friedenskirche mit Pfarrerin Karo-
line Bortlik

	� Die Kinder dürfen im Anschluss an die Gottesdienste 
rund um die Kirchen auf Eiersuche gehen! 

 
Montag, 06.04.2026 – Ostermontag
08.30 Uhr 	� Auferstehungsfeier mit dem Posaunenchor auf dem 

Friedhof in Neuhausen ob Eck mit Pfarrer Jürgen 
Schuster

 
Goldene / diamantene Konfirmation
Hat Ihr Jahrgang vor 50 oder 60 Jahren Konfirmation gefeiert?
Dann wäre dies ein schöner Anlass Ihre Jubelkonfirmation gemein-
sam in einem Sonntagsgottesdienst zu begehen.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei Pfarrerin Bort-
lik oder nehmen Sie Kontakt mit dem Gemeindebüro auf.
 
Wir suchen Verstärkung!
Mesner/in (m/w/d) – zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Interessiert? Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Frau 
Sauter-Manz, Assistenz der Gemeindeleitung, Stockacher Str. 2, 
78579 Neuhausen ob Eck, Tel. 07467/385, E-Mail: Pfarramt.Neuhau-
sen-ob-Eck@elkw.de
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
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Pfarramt
Pfarrerin Karoline Bortlik, Telefon 07461/1631245, 
karoline.bortlik@elkw.de
 
Hinweis bei Trauerfällen
Neuhausen ob Eck: Bitte wenden Sie sich bezüglich der Bestattung an
Pfarrer i.R. Jürgen Schuster, Telefon: 07467 / 1456
Emmingen-Liptingen: Bitte wenden Sie sich bezüglich der Bestat-
tung an Pfarrerin Karoline Bortlik, Telefon: 07461 / 1631245
 
Gemeindebüro/Assistenz der Gemeindeleitung
Juliane Sauter-Manz, Telefon 07467/385, 
Juliane.Sauter-Manz@elkw.de
Montag, Dienstag und Mittwoch 08.30 Uhr - 11.00 Uhr
In den Osterferien ist das Gemeindebüro nicht dauerhaft besetzt
 
Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck und Emmin-
gen-Liptingen, Stockacher Straße 2, 78579 Neuhausen ob Eck
www.eckstein-kirchengemeinde.de
 
 

Kath. Kirchengemeinde

St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau mit St. Michael in 
Neuhausen ob Eck und St. Nikolaus in Stetten/Donau
Ostergruß
Auferstehungsbild – Grablege St. Gallus
Mühlheim an der Donau
Die Wachen des Todes schlafen!
Tod, du Schlafes Bruder, bist besiegt!
Sein Grab konnte IHN nicht halten!
Licht in der Dunkelheit!
 
AUFERSTEHUNG
Wir, das Pastoralteam der SE Donau-Heuberg, wünschen allen Gemein-
degliedern ein mutmachendes, frohes und gesegnetes Osterfest und
viel Freude über die Auferstehung Jesu.
 
Ihr Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg

 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Gründonnerstag, 02.04.2026 
19.00 Uhr feierliche Messe vom letzten Abendmahl in St. Michael
 
Karfreitag, 03.04.2026, Fast- und Abstinenztag 
09.30 Uhr 	� Kreuzwegandacht in St. Maria Magdalena
15.00 Uhr 	� Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi in St. 

Maria Magdalena für Mühlheim mit Neuhausen und 
Stetten. Wortgottesdienst mit großen Fürbitten und 
Kreuzverehrung. An Karfreitag gedenken wir des Lei-
dens und Sterbens Jesu am Kreuz. Als Zeichen der Trau-
er schweigen die Glocken und die Orgel. Wir sind wäh-
rend des Gottesdienstes eingeladen, das Kreuz durch 
eine Kniebeuge oder eine Verneigung zu verehren. 
Musikalische Gestaltung durch eine Schola

 
Karsamstag, 04.04.2026, Tag der Grabesruhe des Herrn
20.00 Uhr 	� Feierliche Osternacht in St. Maria Magdalena
	� Segnung des Osterfeuers, Einzug in die noch dunkle 

Kirche, Lichtfeier, Wortgottesdienst, Tauferneuerung 
mit Segnung des Osterwassers, Eucharistiefeier mit 
Segnung der Osterspeisen musikalische Gestaltung 
durch einen Projektchor > Sie können im Vorraum der 
Kirche kleine Osterkerzen für 1,- € kaufen.

Ostersonntag, 05.04.2026, 
Hochfest der Auferstehung des Herrn
Bischof-Moser-Kollekte „Damit Glaube neu zündet“
08.30 Uhr !! 	� Feierliches Hochamt in St. Maria Magdalena mit Seg-

nung der Osterspeisen, musikalische Gestaltung durch 
eine Schola

18.00 Uhr 	� Feierliche Ostervesper in St. Michael für die gesamte SE 
Donau-Heuberg, musikalisch mitgestaltet durch das 
Fridinger Vokalensemble

 
Ostermontag, 06.04.2026
09.00 Uhr 	� Emmaus-Gang der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg
	� Treffpunkt an der St. Anna Kapelle in Fridingen: 1. Station
	 2. Station: Kreuz am Kath. Gemeindehaus
	 3. Station: Ölberg-Kapelle

	� Bitte bringen Sie für den Emmausgang Ihr 
	 Gotteslob mit.
	� Der Emmausgang findet bei jeder Witterung statt. 
10.30 Uhr 	 �Festgottesdienst in St. Martinus in Fridingen für alle 

Gemeinden der SE Donau-Heuberg, zelebriert durch 
das Pastoralteam. Im Anschluss an den Gottesdienst 
findet eine kleine Bewirtung durch unsere diesjährigen 
Firmlinge statt.

 
Donnerstag, 09.04.2026
> 15.00 - 
17.00 Uhr 	 Beichtgelegenheit im Pfarrhaus Mühlheim
 
Samstag, 11.04.2026
14.00 Uhr 	 Taufe des Kindes Eric Schramm in St. Michael
	 Eltern: Kevin und Franziska Schramm geb. Teufel
18.30 Uhr 	 Vorabendmesse in St. Maria Magdalena
 
Gottesdienstordnung für die anderen Kirchengemeinden:
Karfreitag, 03.04.2026
10.00 Uhr 	 Fridingen: Kinderkreuzweg
15.00 Uhr 	 Fridingen

Samstag, 04.04.2026
18.00 Uhr 	 Kolbingen - Österliche Lichtfeier
18.00 Uhr 	 Renquishausen - Österliche Lichtfeier
20.00 Uhr 	 Fridingen - Feier der Osternacht

Sonntag, 05.04.2026 
08.30 Uhr !! 	 Fridingen
 
Wochendienst bei Beerdigungen
Am Dienstag, 31.03.2026 und Mittwoch, 01.04.2026:
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, Tel. 07463 354
Am Gründonnerstag 02.04. und am Karfreitag, 03.04.2026 sind 
keine Beerdigungen möglich.

Von Dienstag, 07.04.2026 - Samstag, 11.04.2026: 
Pastoralreferentin Jutta Krause, Fridingen, Tel. 07463/9918819 oder 
Handy 0175/1937120
 
Tauftermin in Neuhausen
Sonntag, 17.05.2026 um 11.30 Uhr

Weitere Tauftermine finden Sie auf unserer Homepage: 
www.se-donau-heuberg.de
 
Karfreitag in Mühlheim
An Karfreitag gedenken wir des Leidens und Sterbens Jesu am 
Kreuz. Als Zeichen der Trauer schweigen die Glocken und die Orgel. 
Unsere Ministranten ersetzen die Glocken durch das traditionelle 
Rätschen.

Wir werden die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi am 
Karfreitag, 03. April 2026 um 15.00 Uhr in der Kirche St. Maria 
Magdalena feiern und so in christlicher Gemeinschaft das Leiden 
unseres Herrn Jesus Christus begehen können.

Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder aus Mühlheim mit 
Neuhausen und Stetten zu diesem feierlich gestalteten Gottes-
dienst.
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Ostern ist die Zeit des 
Aufbruchs. Die richtige 
Zeit, um für andere Gutes 
zu tun. 
Ihre Spende fördert die Lebensqualität vieler Menschen in den 
Projekten der Bischof-Moser-Stiftung. Mit Ihrer Ostergabe ermög-
lichen Sie der Stiftung, weitere Projekte zu fördern. Mehr Informati-
onen über unsere Förderprojekte finden Sie hier: www.bischof-mo-
ser-stiftung.de
IBAN: DE 90 6005 0101 0001 1155 85
Bischof-Moser-Stiftung, Verwendungszweck: BMS Ostern 2026
Herzlichen Dank dafür!
 
Feierliche Ostervesper in Neuhausen
Am Ostersonntag, 05.04.2026 feiern wir um 18.00 Uhr in der Kir-
che St. Michael eine Ostervesper für die gesamte Seelsorge-Einheit 
Donau-Heuberg.
Pfarrer Klose wird diese feierliche Vesper halten und musikalisch 
mitgestaltet wird sie durch das Fridinger Vokalensemble.
Herzliche Einladung!

Emmausgang und zentraler Gottesdienst am Oster-
montag für die Gemeinden der SE Donau-Heuberg

 
Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder der SE 

Donau-Heuberg zum Emmausgang und anschließenden Feier 
der Heiligen Messe

am Ostermontag, 06. April 2026
 
Der Emmausgang beginnt um 9.00 Uhr an der St. Annakapelle 
in Fridingen. Zusammen laufen wir zu unserer zweiten Station. 
Diese befindet sich am Kreuz vor dem katholischen Gemeinde-
haus. Auch dort werden wir miteinander singen, beten und aus 
der Heiligen Schrift hören. Es geht weiter zur Ölberg-Kapelle, 
wo wir einen dritten spirituellen Halt machen werden. Auch 
dort werden wir miteinander Ostern und das Emmaus-Gesche-
hen bedenken.

Im Anschluss daran finden wir uns in unserer Kirche St. Marti-
nus ein, um miteinander die Messe zu feiern.
Um 10.30 Uhr beginnt die feierliche Eucharistiefeier in der Kir-
che St. Martinus, zelebriert durch das gesamte Pastoralteam 
und Ministrantinnen und Ministranten aus allen Gemeinden 
der SE werden daran teilnehmen.

Nochmals herzliche Einladung am Emmausgang (gestaltet 
durch das Pastoralteam) und/ oder am Festgottesdienst teilzu-
nehmen und den Auferstandenen zu feiern! Im Anschluss an 
den Gottesdienst bekommt jede und jeder ein Osterei.

Nach dem Gottesdienst findet auf dem Kirchplatz eine kleine 
Bewirtung durch unsere diesjährigen Firmlinge statt. Es ergeht 
herzliche Einladung noch ein wenig auf dem Kirchplatz zu ver-
weilen und die Freude über das Ostergeschehen zu teilen.
Der Emmausgang findet bei jeder Witterung statt! Bitte brin-
gen Sie Ihr Gotteslob mit!

Herzliche Einladung!

Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau

Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; Mail: kath-kipfl@web.de

SCHULNACHRICHTEN
Realschule Mühlheim

U-16 Handballer der RS Mühlheim sind das  
fünftbeste Team im Land
Beim Landesfinale Baden-Württemberg erreich-
te das U-16-Team der Realschule Mühlheim 
einen starken 5. Platz von insgesamt 102 teilnehmenden 
Mannschaften.
Allerdings wäre noch mehr drin gewesen. So scheiterte man denk-
bar knapp mit einem Tor Unterschied im Entscheidungsspiel um 
das Halbfinale gegen das Helmholtz-Gymnasium Heidelberg. Wäh-
rend man in den drei Turnieren zuvor alle Spiele siegreich gestal-
ten konnte und souverän Regierungsbezirkssieger wurde, kassierte 
man in der Gruppenphase des Landesfinales nach einem 17:15-Sieg 
gegen das Ehinger Gymnasium und einem Unentschieden gegen 
Heidelberg eine 17:13-Niederlage gegen das Mörike-Gymnasium 
Göppingen. Im anschließenden Entscheidungsspiel um den Halb-
finaleinzug mussten die Donaustädter nach einer unglücklichen 
7:8-Niederlage gegen Heidelberg die Segel streichen.
Das Göppinger Team dagegen, das mit vielen Jugendspielern des 
Bundesligisten FRISCH AUF! Göppingen gespickt war, holte sich am 
Ende nach einem Finalsieg gegen das Gymnasium Plochingen sou-
verän den Turniersieg. Göppingen wird das Land Baden-Württem-
berg beim Bundesfinale in Berlin vertreten.
Andreas Hauser

Die erfolgreiche Mühlheimer Mannschaft: Laurin Lux, Maximilian Busch-
le, Matti Sasse, Tim Klaiber, Dominik Hatz, Oskar Hipp, Hannes Beck, Ilyas 
Faber (obere Reihe von links nach rechts), Ben Kästle, Niklas Huschle, Niklas 
Betzler (untere Reihe von links nach rechts). Es fehlen Hannes Frick und Kian 
Parlak (Trainer) 

FÜR SIE NOTIERT
Musikverein Leibertingen e.V. 
Herzliche Einladung zum Osterkonzert
Wir laden Sie recht herzlich zu unserer 31. Osterhitparade am Oster-
sonntag, 05.04.2026 um 20:00 Uhr in die Turnhalle der Wildenstein-
schule nach Leibertingen ein. Einlass ist ab 18:30 Uhr.
Unter dem Motto „Allerhand“ hat unser Dirigent Paul Löw das Reper-
toire vielseitig ausgesucht. Von klassischen Polka-Stücken über Wal-
zer bis hin zum Konzertmarsch ist alles dabei. Wir haben wie gewohnt 
auch wieder einige blasmusikalische Überraschungen und solistische 
Einlagen für Sie parat. Lassen Sie sich überraschen! Aus den präsen-
tierten Musikstücken werden wir mit Ihnen, dem Publikum als Jury, 
eine Hitparadenliste erstellen und den Siegertitel wählen.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Musikverein Leibertingen e.V.
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Gemeinde Leibertingen:
Gesprächskreis für Pflegende Angehörige
Die Gemeinde und der Kreisseniorenrat laden herzlich ein.
Die Pflege von Angehörigen stellt hohe Anforderungen. Besonders 
bei einer beginnenden Demenz wachsen die Herausforderungen 
weiter. Der kostenfreie Gesprächskreis bietet Raum für Austausch 
und praktische Lösungsansätze. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich.
 
Termin: Donnerstag, 09.04.26 von 18:30 bis 20:00 Uhr
Ort: Haus der Vereine, Gemeindesaal, 2 OG, Im Brühl 3, 88637 
Thalheim
Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich.
Leitung:
Carmen Seifert, Pflegefachkraft und Altentherapeutin,
E-Mail: c.seifert@kreisseniorenrat-sigmaringen.de

Der VdK-Ortsverband informiert:
Ein inklusives Betriebsklima als Chance! 24. SBV-Konferenz 
am 8. Juli 2026, Harmonie Heilbronn
Bereits zum 24. Mal findet am Mittwoch, 8. Juli, die SBV-Konferenz in 
der Harmonie Heilbronn statt – die renommierte Fortbildungsver-
anstaltung des Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg e.V. für 
Vertrauenspersonen für Menschen mit Behinderungen (SBV) sowie 
Mitglieder von Betriebs- und Personalräten. Die SBV-Konferenz hat 
sich als feste Größe etabliert: Sie unterstützt engagierte Interessen-
vertretungen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe, betriebliche In-
klusion wirksam zu gestalten. Dieses Jahr steht die SBV-Konferenz 
unter dem Motto: „Ein inklusives Betriebsklima als Chance!“. Dabei 
stehen in der Podiumsdiskussion zunächst die aktuellen sozialpoli-
tischen Entwicklungen im Mittelpunkt. Weitere Themen sind unter 
anderem: rechtliche Rahmenbedingungen beim Stellenabbau, stra-
tegische Methoden zur nachhaltigen Implementierung von Inklusi-
on und Chancen und Risiken von KI für die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung.
Die Anmeldung zur SBV-Konferenz 2026 ist ab sofort möglich. Die 
Seminargebühr beträgt inklusive Verpflegung und Tagungsunterla-
gen 179 Euro. Da es sich um eine zertifizierte Fortbildungsveranstal-
tung handelt, trägt der Arbeitgeber die Kosten der Freistellung und 
der Teilnahmegebühr sowie sonstige anfallende Kosten. 
Hier geht es zur Anmeldung: www.vdk-bw-event.de.

Nach Landtagswahl: Sozialverband VdK  
Baden-Württemberg fordert gerechte  
Sozialpolitik
60 Prozent aller Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg 
haben für eine Landesregierung aus den Grünen und der CDU ge-
stimmt. Das ist eine breite demokratische Mehrheit. „Die demokra-
tische Mitte steht hinter der neuen Landesregierung. Herzlichen 
Glückwunsch! Und gutes Gelingen, Besonnenheit und Mut für die 
anstehenden Sondierungsgespräche jetzt und die nächsten fünf 
Jahre Regierungsarbeit“, sagt Hans-Josef Hotz, Vorsitzender des 
Sozialverbands VdK Baden-Württemberg. „Natürlich hätten wir uns 
gewünscht, dass die sozialpolitischen Themen schon im Landtags-
wahlkampf eine bedeutendere Rolle gespielt hätten.“
 
Der VdK-Landesvorsitzende Hans-Josef Hotz appelliert jetzt an die 
zukünftigen Verantwortlichen: „Wir brauchen dringend eine umfas-
sende nachhaltige Pflegereform und den Wiedereinstieg des Lan-
des in die Investitionskostenförderung! Schaffen Sie barrierefreien 
bezahlbaren Wohnraum, sorgen Sie für eine verlässliche medizini-
sche Versorgung! Wir bieten Ihnen unsere Expertise an und freu-
en uns schon auf den Austausch. Die Sozialpolitik ist nicht nur das 
Fundament einer zukunftsfähigen Wirtschaftspolitik für unser Land 
– sie ist das Fundament der Solidarität.“

Gestiegene Krankenkassenbeiträge  
haben Auswirkungen auf die Rente
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren Zusatzbei-
trag für Versicherte erhöht. Ab März fällt die überwiesene Rente 
der davon betroffenen Rentnerinnen und Rentner entsprechend 
geringer aus. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg (DRV BW) hin. Wie hoch der individuelle Zusatz-
beitragssatz einer Krankenkasse für ihre Mitglieder ausfällt, legt die 
jeweilige Krankenkasse selbst fest. Wie beim regulären Krankenkas-
senbeitrag übernimmt die DRV für Rentnerinnen und Rentner auch 
beim Zusatzbeitrag die Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet sie 
direkt an die jeweilige Krankenkasse weiter.
 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenversi-
cherungsbeiträge werden Betroffene in der Regel über den Kon-
toauszug ihrer Bank informiert. Erhalten Rentenbeziehende einen 
Zuschuss zu einer freiwilligen Krankenversicherung, führt die Erhö-
hung des Zusatzbeitragssatzes der Krankenkasse zu einer höheren 
Zuschusszahlung. Über eine Änderung der Zuschusshöhe infor-
miert die DRV BW stets mit einem Bescheid. Weitere Informationen 
enthält die Broschüre „Broschüre Rentner und ihre Krankenversi-
cherung“. Diese kann hier heruntergeladen werden: 
www.deutscherentenversicherung.de.

 

Steuererklärung leicht gemacht: Ratgeber  
hilft Eltern von Kindern mit Behinderung
Nur wer seine Rechte kennt, kann diese bei den Ämtern und den 
Kranken- und Pflegekassen auch einfordern. Der Bundesverband 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) hat 
sein jährlich neu erscheinendes Steuermerkblatt für Familien mit 
Kindern mit Behinderung aktualisiert. Das Merkblatt folgt Punkt 
für Punkt dem Aufbau der Formulare für die Einkommenssteuerer-
klärung 2025 und bietet Familien so schnelle und praxisnahe Hilfe 
beim Ausfüllen dieser Vordrucke.
 
Die Neuauflage des bvkmRatgebers berücksichtigt steuerrechtliche 
Änderungen, die zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten sind, darunter 
die Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 6.828 Euro sowie die Erhö-
hung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Entfernungs-
kilometer zur Arbeitsstätte. Gestiegen auf 12.348 Euro ist im Jahr 
2026 zudem der Grundfreibetrag. Abgerundet wird der Ratgeber 
wie immer mit Hinweisen auf wichtige Urteile des Bundesfinanz-
hofs. Das Steuermerkblatt 2025/2026 steht im Internet unter www.
bvkm.de in der Rubrik „Recht & Ratgeber“ als barrierefreie Version 
zum kostenlosen Download zur Verfügung.
 
 

Renten-Tipp
Vorsicht bei kostenpflichtigen  
Services und täuschend echt aussehenden Internetseiten
Die Deutsche Rentenversicherung warnt Kundinnen und Kunden 
vor Internetseiten, die in Sprache und Gestaltung dem offiziellen 
Internetauftritt der Rentenversicherung ähneln. Teilweise wird auf 
den Seiten auch das Logo der Deutschen Rentenversicherung imi-
tiert. Auf den ersten Blick ist daher oft nicht erkennbar, dass es sich 
nicht um die offizielle Seite der Rentenversicherung, sondern um 
die Seite eines gewerblichen Dienstleisters handelt, der Leistun-
gen der Rentenversicherung gegen Gebühr anbietet. Meist handelt 
es sich um Rentenauskünfte und Renteninformationen, Versiche-
rungsnummernachweise und Bescheinigungen über die Höhe der 
gezahlten Rente.
Diese Leistungen sind bei der Deutschen Rentenversicherung 
grundsätzlich kostenlos. Versicherte, Rentnerinnen und Rentner 
können entsprechende Dokumente und Services direkt über die 
offiziellen Online-Services der Rentenversicherung anfordern – 
ohne zusätzliche Gebühren.
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Zwar ist es grundsätzlich erlaubt, Leistungen gegen eine Gebühr 
anzubieten. Die gewerblichen Dienstleister müssen jedoch klar 
darauf hinweisen, dass sie nicht im Auftrag der Deutschen Renten-
versicherung handeln. Ein Blick ins Impressum kann helfen: Häufig 
finden sich dort Hinweise auf private Unternehmen, teils mit Sitz im 
Ausland.

Vorsicht bei persönlichen Daten
Wer Rentenunterlagen beantragt, übermittelt sensible persönliche 
Informationen. Kundinnen und Kunden sollten daher besonders 
sorgfältig prüfen, auf welcher Internetseite sie sich befinden. Insbe-
sondere bei der Nutzung von Suchmaschinen heißt es wachsam zu 
sein: Angebote gewerblicher Dienstleister werden hier oft sehr pro-
minent angezeigt. Direkt zu erreichen ist die offizielle Internetseite 
der Deutschen Rentenversicherung unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Empfehlung für Kundinnen und Kunden
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) 
rät, alle Anliegen rund um Rente, Reha und Prävention ausschließ-
lich direkt über die offiziellen Online-Services der Rentenversiche-
rung zu erledigen. So lassen sich unnötige Kosten vermeiden und 
persönliche Daten besser schützen. Wer unsicher ist, kann sich auch 
telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800 1000 480 24 an die 
Rentenversicherung wenden oder auf anderen Wegen Kontakt mit 
der DRV BW aufnehmen.

Gut zu wissen
Kostenpflichtige Serviceportale sind kein Einzelfall: Immer wieder 
tauchen im Internet Seiten auf, die offizielle Angebote von Behör-
den oder öffentlichen Stellen nachahmen. Sie verlangen Gebühren 
für Leistungen, die direkt bei den zuständigen Institutionen in der 
Regel kostenlos erhältlich sind.

Ganz aktuell warnt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
e. V. (VZBW) vor Internetseiten, die Leistungen der Rentenversiche-
rung und anderen offiziellen Dokumenten gegen Gebühr anbieten.
Weitere Informationen und Beratung auf der VZBW-Webseite unter 
www.verbraucherzentrale-bawue.de/ im Artikel „Rentenauskunft, 
Nachsendeauftrag, Dokumente online: Vorsicht, Fallen!“

Ostern bei CAMPUS GALLI
Am 05. und 06. April erwartet Sie bei CAMPUS 
GALLI das 1. Veranstaltungshighlight der neuen 
Saison. Erleben Sie das Osterfest auf der Kloster-
baustelle. Auch dieses Jahr erwarten Sie besondere 
Mitmachangebote, traditionelles Handwerk und Einblicke in die 
Osterzeit im frühen Mittelalter.
 
Werden Sie an diesen Tagen selbst kreativ: Fertigen Sie in der We-
berei mit verschiedenen Methoden des frühen Mittelalters ein Arm-
band, geben Sie in der Drechslerei einem handgefertigten Holzei 
den letzten Schliff, binden Sie einen eigenen Weidenkranz oder zie-
hen Sie bei Lichtermacher Ralf Doms eine eigene (Oster-)Kerze. Zum 
Mitmachprogramm für die ganze Familie gehört auch Oster-Origa-
mi und das Suchspiel auf dem Gelände mit tollen Gewinnen. Der 
Freundeskreis von CAMPUS GALLI wird in der Scheune frische Waf-
feln zubereiten.
 
An den Osterfeiertagen findet außerdem mehrmals unsere Füh-
rung „Klosteralltag – Leben im Geiste Benedikts“ statt. Bei 
einem Rundgang durch die entstehende Klosteranlage erhalten Sie 
- ergänzt durch Auszüge aus der Benediktsregel - Einblicke in den 
klösterlichen Alltag und die Lebenswelt frühmittelalterlicher Mön-
che.
 
Weitere Infos, Termine und Tickets, sowie Eintrittskarten bekom-
men sie unter www.campus-galli.de

Wertstoffhöfe am Karsamstag 
geschlossen -  
Grünschnittannahme weiterhin möglich
Wie bereits im Abfallkalender veröffentlicht, bleiben die 
Wertstoffhöfe im Landkreis Tuttlingen am Karsamstag, 4. 
April, geschlossen.
Die Abfallwirtschaft bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Be-
achtung und darum, geplante Anlieferungen entsprechend ein-
zuplanen. Wer über die Osterfeiertage im Garten aktiv ist, kann 
Grünschnitt dennoch wie gewohnt an den geöffneten Annahme-
stellen abgeben. Zur Verfügung stehen am Karsamstag die Grün-
guthöfe in Königsheim, Spaichingen und Trossingen.
Damit bestehen auch an diesem Tag weiterhin Möglichkeiten, 
pflanzliche Abfälle aus dem privaten Gartenbereich ordnungsge-
mäß zu entsorgen.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Annahme von 
Grünschnitt nur für Selbstanlieferungen aus privaten Haushalten 
gebührenfrei ist.
Die Abfallwirtschaft bedankt sich für das Verständnis und wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern schöne Osterfeiertage.
 
 

Besser unterwegs mit den Öffis
Gemeinsam unterwegs – mit Rücksicht und Respekt
Der Bus oder Zug ist für kurze Zeit ein gemeinsamer Raum für uns 
alle. Mit etwas Rücksicht sorgen wir zusammen dafür, dass jede 
Fahrt sicher, angenehm und entspannt verläuft.
Sicherheit geht vor
Bitte halten Sie sich während der Fahrt gut fest – ob im Stehen oder 
Sitzen. Betreten und verlassen Sie den Bus nur an Haltestellen und 
steigen Sie zügig ein und aus. So bleibt der Ablauf reibungslos und 
sicher für alle.

Rücksicht macht die Fahrt angenehmer
Ein freundlicher Umgang, angemessene Lautstärke und ein saube-
rer Sitzplatz machen den Unterschied. Die meisten unserer Fahrgäs-
te achten bereits darauf – danke, dass auch Sie dazu beitragen! So 
bleibt der Bus ein Ort, an dem man sich gerne aufhält.

Den Anweisungen folgen
Unser Fahrpersonal sorgt für Ihre Sicherheit. Bitte leisten Sie ihren 
Anweisungen Folge – sie dienen einem sicheren und geordneten 
Betrieb. Vielen Dank, dass Sie mit Ihrem Verhalten dazu beitragen, 
jede Busfahrt für alle ein Stück angenehmer zu machen!
 
Infos unter: mein-move.de, hey-move.de – und zu den Öffis im 
Landkreis:  meine-oeffis.de
Wir wünschen gute Fahrt!
 
 

Kfz-Zulassungsstelle am Karsamstag  
geschlossen
Die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes Tuttlingen bleibt am 
Karsamstag, 4. April 2026, geschlossen. Ab Dienstag, 7. April 2026, 
ist sie wieder regulär geöffnet.
Es wird um Beachtung gebeten, dass für den Besuch der Kfz-Zulas-
sungsstelle eine Online-Terminbuchung erforderlich ist.

Mehr Zeit zum Baden, angepasste 
Preise: Ferienöffnungszeiten im TuWass und 
Preisanpassung ab Mai 2026
Tuttlingen, 25.03.2026. Das TuWass öffnet in den Osterferien bereits 
um 8 Uhr. Moderate Preisanpassung ab Mai, dafür mehr Badezeit. 
Kinderpreise bleiben stabil. Freibad öffnet am 21. Mai.
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In den Osterferien gelten im TuWass Freizeit- und Thermalbad er-
weiterte Öffnungszeiten. Da in diesem Zeitraum kein Schulschwim-
men stattfindet, öffnet das Bad bereits ab 8 Uhr für alle Badegäste. 
Die Sauna steht täglich ab 10 Uhr zur Verfügung. Bad und Sauna 
sind bis 22 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 20:30 Uhr.

Zusätzlich wird dienstags und donnerstags bereits ab 6:30 Uhr das 
Schwimmerbecken für Frühschwimmer geöffnet. Dienstags ist aus-
schließlich Damensauna.
Moderate Preisanpassung bei erweitertem Angebot
Aufgrund deutlich gestiegener Betriebs-, Energie- und Personalkos-
ten werden die Preise im TuWass zum 5. Mai 2026 angepasst: Der 
Eintrittspreis steigt für Erwachsene im Bad um einen Euro und in der 
Sauna um zwei Euro. Gleichzeitig wird die Badezeit verlängert: Der 
Tarif gilt künftig für eineinhalb Stunden statt wie bisher eine Stunde 
und 15 Minuten. Für Kinder bis 14 Jahre bleibt der Preis unverändert 
– bei gleichzeitig längerer Badezeit. Die Nachzahlungsgebühr pro 
angefangene halbe Stunde bleibt bei 1,50 Euro.
Stadtwerke Tuttlingen GmbH I Bahnhofstr. 120 I 78532 Tuttlingen
Tel. +49(0)7461 - 1702-120 I presse@swtenergie.de 
www.swtenergie.de
„Preisanpassungen sind immer unbeliebt. Die Entscheidung haben 
wir uns nicht leicht gemacht und uns im Vorfeld mit dem Aufsichts-
rat intensiv beraten,“ betont swt-Geschäftsführer Patrick Mül-
ler-Benzing.
„Unser Ziel war es, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verant-
wortungsvoll zu berücksichtigen und gleichzeitig ein faires Angebot 
für unsere Gäste zu sichern“, so Müller-Benzing. Bäderleiter Adem 
Öbek ergänzt: „Die verlängerte Badezeit bietet einen spürbaren 
Mehrwert, wodurch die Anpassung der Preise bewusst moderat aus-
fällt. Gerade für Familien bedeutet das eine geringere Belastung, da 
Kinder bei gleichbleibendem Preis mehr Zeit im Bad zur Verfügung 
haben.“ Dadurch verbessert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Preise im Freibad bleiben unverändert. Aufgrund unterschied-
licher Preisstrukturen werden die 11er-Vorteilstickets künftig ge-
trennt für das TuWass und das Freibad angeboten.
Die neuen TuWass-Preise ab 5. Mai 2026 im Überblick: Bad 1 ½ Std 
3 Std

Erwachsene	 8,00 Euro		 12,50 Euro
Ermäßigte	 6,50 Euro		 11,00 Euro
Kinder 4-14 Jahre	 3,50 Euro		 8,00 Euro
Kinder unter 4 Jahre		  Eintritt frei
Sauna 3 Std
Erwachsene	 23,00 Euro
Ermäßigte	 20,00 Euro

Freibadsaison startet am 21. Mai
Das Freibad öffnet in diesem Jahr am 21. Mai und damit etwas später 
als gewohnt. Grund sind gezielte Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung. Messungen aus dem Jahr 2025 zeigen, dass rund 50 Prozent 
des jährlichen Energiebedarfs bereits im Mai anfallen. Insbesondere 
Frostnächte führen zu einem erhöhten Energieverbrauch. Um Res-
sourcen zu schonen, wird der Saisonstart daher bewusst in die zwei-
te Maihälfte verlegt.

Pressebericht der Volksbank Schwarzwald- 
Donau-Neckar eG in Kooperation mit den  
Polizei-Direktionen:
Warnung vor aktuellen Betrugsmaschen – Schockanrufe 
und falsche Bankmitarbeiter
In den letzten Monaten verzeichnen die Polizei und die Volksbank 
Schwarzwald-Donau-Neckar eG einen deutlichen Anstieg von Be-
trugsfällen, bei denen insbesondere ältere Menschen ins Visier ge-
raten. Eine der perfidesten und häufigsten Betrugsmaschen sind 
sogenannte Schockanrufe, mit denen Kriminelle insbesondere äl-

tere Menschen ins Visier nehmen. Die Täter setzen ihre Opfer mit 
erfundenen, dramatischen Geschichten massiv unter Druck. Ziel ist 
es stets, an das Vermögen der Betroffenen zu gelangen – sei es Bar-
geld, Gold oder Schmuck.
Die Vorgehensweise ist dabei immer ähnlich: Die Betrüger geben 
sich am Telefon als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amts-
personen aus und berichten von angeblichen Notfällen, Unfällen 
oder Straftaten im engsten Familienkreis. Die Opfer werden emoti-
onal stark belastet und zu schnellen Entscheidungen gedrängt – oft 
mit der Aufforderung, hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände zu 
übergeben.
Doch nicht nur falsche Amtspersonen sind aktiv. Auch Anrufe ver-
meintlicher Bankmitarbeiter nehmen immer mehr zu. Hierbei wird 
unter dem Vorwand einer Sicherheitsüberprüfung nach sensiblen 
Daten wie Kontonummer, Kontostand, Geburtsdatum oder gar 
Zugangsdaten gefragt. Experten warnen: Seriöse Banken, wie die 
Volksbank-Schwarzwald-Donau-Neckar eG fordern niemals tele-
fonisch oder per E-Mail solche Informationen an. Wer Zweifel hat, 
sollte das Gespräch sofort beenden und die Bank oder den persönli-
chen Kundenberater unter der offiziellen Rufnummer kontaktieren.
Die Polizei rät: Seien Sie stets wachsam, wenn Unbekannte am Te-
lefon oder im Internet persönliche Daten oder Geld fordern. Geben 
Sie niemals sensible Informationen preis und lassen Sie sich nicht 
unter Druck setzen. Auch bei der Nutzung von Social-Media-Kanä-
len ist äußerste Vorsicht geboten: Die Volksbank Schwarzwald-Do-
nau-Neckar eG wird Sie niemals per Direktnachricht zu Angeboten 
oder der Eingabe persönlicher Daten auffordern oder Kontaktieren. 
Im Zweifel gilt: Lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu viel 
vertrauen.
Für Rückfragen steht Ihnen Ihre örtliche Polizeidienststelle gerne 
zur Verfügung. Bleiben Sie wachsam und schützen Sie sich und Ihre 
Angehörigen vor Betrug!

Haus der Natur
Beuron. Vortrag Lebenskünstler 
- Überlebenskünstler: ein Streiflicht auf die Pflanzenwelt der 
Schwäbischen Alb. Donnerstag, 9. April, 19 Uhr 
(Anmeldung bis 08.04.)
„Viel Steine gab’s und wenig Brot“, das wussten schon unsere Alt-
vorderen, die mit einfachsten Mitteln auf der Schwäbischen Alb 
Landwirtschaft betrieben haben. Mit steinigem Untergrund, Was-
sermangel, steilem Gelände und widrigen Witterungsverhältnissen 
müssen aber auch viele Pflanzen klarkommen, die bei uns wachsen. 
Der Vortrag „Lebenskünstler – Überlebenskünstler“ am Donnerstag, 
9. April um 19 Uhr nimmt drei typische Lebensräume der rauen Alb 
in den Blick: Kalk-Buchenwälder, Wacholderheiden und Kalkfelsen. 
Lassen Sie sich bezaubern von den Pflanzen, die dort wachsen, und 
ihren überaus pfiffigen Überlebensstrategien. Treffpunkt: Haus der 
Natur, Seminargebäude; Referentin: Judith Engst; Gebühr: 5,- Euro; 
Anmeldung bis 8. April beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.
 
Beuron. Wanderung Irndorfer Hardt, Vogelbühl, Trobenholz. 
Freitag, 10. April, 14 Uhr (Anmeldung bis 09.04.)
Die Umgebung von Gnadenweiler und das Irndorfer Hardt beein-
drucken durch einen vielfältigen Wechsel des Landschaftsbildes. 
Teilweise führt die Rundwanderung am Freitag, 10. April, um 14 Uhr 
durch schattige Waldbestände, häufig aber auch über offene, land-
wirtschaftlich genutzte Flächen. Besonders beeindruckend sind 
dabei die als Naturschutzgebiet geschützten Holzwiesenbereiche 
Irndorfer Hardt und Trobenholz mit ihren extensiv genutzten arten-
reichen Wiesenbereichen, Solitärbäumen sowie Gehölzgruppen. 
Anfangs April fallen die Kargheit dieser Flächen und die besonde-
ren standörtlichen Verhältnisse im Vergleich zu intensiver genutz-
ten landwirtschaftlichen Flächen besonders ins Auge. Teilweise 
dominiert noch der Spätwinteraspekt, wohingegen an anderen 
Stellen der Frühling schon lange Einzug gehalten hat. Treffpunkt: 
Wanderparkplatz „Irndorfer Hardt“; Leitung: Bernd Schneck; Ge-
bühr: 5,- Euro; Anmeldung bis 9. April beim Haus der Natur, Telefon 
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07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
 
Thiergarten. Wo der Turm im Winde schwankte ... Samstag, 11. 
April, 14 bis ca. 16 Uhr (Anmeldung bis 09.04.)
Die „Falkenstein“ bei Beuron-Thiergarten ist eine der größten und 
am besten erhaltenen Burgruinen im Oberen Donautal. Bei der Füh-
rung am Samstag, 11. April von 14 bis ca. 16 Uhr werden „Geschichte 
und Geschichten“ rund um die Burg lebendig, die für Erwachsene 
und Kinder informativ und spannend sind. Erzählt wird vom Leben 
auf der Burg, vom Kauf und Bau und von interessanten Funden, 
ebenso über Geschichte und Restaurierung. Festes Schuhwerk ist 
erforderlich. Treffpunkt: Steinbruch Thiergarten; Leitung: Emil La-
schinger und weitere Mitglieder des Vereins Aktion Ruinenschutz 
Oberes Donautal; Gebühr: 5,- Euro (Kinder frei); Anmeldung bis 9. 
April beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazobere-
donau.de.
 
Beuron. Textiles Werken in geselliger Runde. Sonntag, 12. April, 
14 bis ca. 16:30 Uhr (Anmeldung bis 09.04.)
Egal ob traditionelles Stricken und Häkeln oder historische Textil-
techniken oder mit dem Spinnrad arbeiten – und egal ob alt oder 
jung, alle Interessierten sind am Sonntag, 12. April, von 14 bis ca. 
16:30 Uhr willkommen, um mit Gleichgesinnten Erfahrungen aus-
zutauschen und Neues kennenzulernen und auszuprobieren. Jeder 
bringt seine Projekte mit und kann in gemütlicher Runde handar-
beiten, quatschen, Kaffee trinken und auch Rat, Anleitungen und 
Ideen finden. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: 
Sabine Hagmann, Marlies Martin und Adele Nalik; Anmeldung bis 
9. April beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazobe-
redonau.de.
 
Beuron. Workshop Abschalten und Wohlfühlen. Freitag, 17. 
April, 17 bis 19 Uhr (Anmeldung bis 14.04.)
Eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und mit pflegenden und 
duftenden Anwendungen den ganzen Körper entspannen und 
neue Energie schöpfen. Bei diesem Workshop am Freitag, 17. April, 
von 17 bis 19 Uhr wird unter Anleitung ein duftendes Wohlfühl-Me-
nü für Gesicht, Dekolleté und Hände hergestellt. Treffpunkt: Haus 
der Natur, Seminargebäude; Leitung: Astrid Lübs und Sandra Palm, 
Aromapraktikerinnen; Gebühr: 25,- Euro inkl. Skript und Material; 
Anmeldung bis 14. April beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-
0, info@nazoberedonau.de.
 

Einladung zum 2. Fachsymposium
„Kinderrechte bitte umsetzen!“
Kinderarmut kommunal und international bekämpfen

Kehl. Am 17. April 2026 von 9.00 bis 16.30 Uhr findet an der Hoch-
schule Kehl das 2. Fachsymposium „Kinderrechte bitte umsetzen!“ 
statt. Im Fokus der Veranstaltung stehen Strategien zur Bekämp-
fung von Kinderarmut auf internationaler, nationaler und insbeson-
dere kommunaler Ebene.
Expert*innen aus der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland stel-
len Ansätze zur Umsetzung des Vorrangs des Kindeswohls gemäß 
Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention vor. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf dem Verwaltungshandeln gegen Kinder- und 
Wohnungsarmut sowie auf bislang wenig beachteten Handlungs-
feldern wie Haushaltssteuerung, Verwaltungskultur und Gefahren-
abwehr.
Die Tagung wird in Kooperation mit dem Verein Kinderfreundliche 
Kommunen veranstaltet und richtet sich an Vertreter*innen aus Po-
litik, Verwaltung, Kommunen und NGOs sowie an interessierte Fach-
kräfte und Studierende.
Der Auftakt des Fachsymposiums findet am Vorabend (16.04.2025 | 
18.30 – 20.00 Uhr | Aula, EG, Gebäude 1 Hochschule Kehl) mit einem 
Vortrag von Karl-Heinz Ruder, Stadtrechtsdirektor i. R., Rechtsan-
walt, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., zum 
Thema „Leitlinien für die ortpolizeirechtliche Notunterbringung 

wohnungsloser Menschen mit Kindern unter besonderer Berück-
sichtigung der UN-Kinderrechtskonvention“ statt. Hierzu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen.
Das detaillierte Programm des Fachsymposiums sowie Informatio-
nen zur kostenfreien Teilnahme finden sich unter: www.hs-kehl.de/
veranstaltung/fachsymposium-kinderrechte-2

„Happy“ macht Seniorinnen  
und Senioren happy
„Wer heilt, hat Recht!“ Dieses oft zitierte, 
aber umstrittenes Credo der Komplementärmedizin, wird dem grie-
chischen Arzt Hippokrates zugeschrieben. Der alte Grieche meinte 
einst, Heilerfolg legitimiere Therapiemethoden unabhängig von 
wissenschaftlichen Beweisen. Tatsächlich werden genau solche 
Methoden in der Altersmedizin des Klinikums Landkreis Tuttlingen 
(KLT) zusätzlich zur konventionellen Schulmedizin angewendet, wie 
Dr. Cornelia Seiterich-Stegmann im Zuge eines Vortrags in der Reihe 
„Ärzte im Dialog“ verdeutlichte.
 
Dabei gehe es ihr und ihren Kolleginnen vor allem darum, mit den 
im Vortrag beschriebenen „Ungewöhnlichen Therapie-Optionen 
in der Altersmedizin“ das Befinden ihrer betagten Patientinnen 
und Patienten zu verbessern, Nebenwirkungen zu lindern und die 
Lebensqualität zu steigern. Die Praxis der geriatrischen Abteilung 
zeigt, dass dies immer wieder gelingt: Licht- und Aromatherapie, 
Wickelauflagen, Akupunktur, sowie sozialtherapeutische Maßnah-
men und tiergestützte Therapie fallen bei vielen älteren Menschen, 
die im KLT versorgt werden, auf fruchtbaren Boden.
 
Dr. Cornelia Seiterich-Stegmann, eine sehr erfahrene Geriatrie-Ärz-
tin, die zu den Pionierinnen zählt, die die Altersmedizin in Spaichin-
gen und später in Tuttlingen aufgebaut haben, legt aufgrund dieser 
Erfolge die hippokratische Perspektive auf ihre persönliche Art und 
Weise aus: „Wer dem Patienten wohl tut, macht alles richtig.“
 
Natürlich seien die Ärztinnen der Medizinischen Klinik III um Che-
färztin Dr. Karin Schoser „schulmedizinisch unterwegs“, betrach-
teten den Menschen aber stets ganzheitlich. Bei Älteren sei dies 
besonders wichtig, da diese in der Regel nicht nur ihr akutes Ge-
sundheitsproblem plage, sondern überdies oft weitere Beschwer-
den und Unsicherheiten. Das Ziel bestehe darin, diese Patientinnen 
und Patienten wieder für ein selbstbestimmtes Leben im Alltag fit 
zu machen, und sanfte Verfahren der Komplementärmedizin seien 
hierbei durchaus Mittel zum Zweck, weil sie das Wohlbefinden stei-
gern und Spannungen abbauen helfen.
 
Wie Dr. Seiterich-Stegmann erläuterte, kommen sowohl Tageslicht-
lampen zum Einsatz als auch ätherische Öle, die die Sinne anspre-
chen. Vor allem bei dementiellen Patientinnen und Patienten sei 
dies oft wirksam, da Gerüche der Schlüssel seien zu Erinnerungen. 
Als hilfreich sieht sie auch Tees aus Kräutern und Brennesseln, heiße 
und kalte Umschläge wie auch die Akupunktur, die ihren Ursprung 
in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) hat. Chefärztin Dr. 
Schoser setze diese Methode vor allem bei Patientinnen und Patien-
ten ein, die der Entspannung bedürfen. Dass all diese Verfahren bei 
Älteren Akzeptanz finden, belege laut Dr. Cornelia Seiterich-Steg-
mann eine Studie der Berliner Charité. Die sagt aus, dass zwei Drittel 
der Seniorinnen und Senioren komplementäre Medizin anwenden.
 
Sehr positiv wirke sich auch tiergestützte Therapie aus: In der Tutt-
linger Altersmedizin setzt man schon seit längerem speziell ausge-
bildete Therapiehunde ein. Die Besucherinnen und Besucher des 
Vortrags machten in diesem Zusammenhang Bekanntschaft mit 
dem vierbeinigen „Nachwuchs-Therapeuten“ namens „Happy“ – 
der ist noch ein Welpe, gerade vier Monate alt und in der Ausbil-
dung bei Frauchen Ricarda Stanecker. Sie war Besitzerin des frühe-
ren Therapiehundes „Timo“, der allerdings nicht mehr lebt. Nun hat 
sich die als Physiotherapeutin im KLT beschäftigte Hundefreundin 
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nach einer hundelosen Phase wieder einen Vierbeiner zugelegt, der 
in Zukunft das Wohlbefinden der alten Menschen steigern soll, die 
in der Geriatrie versorgt werden.
 

Einladung zur Vortragsreihe  
„Leben mit Sehbehinderung“
Der Blinden- und Sehbehindertenverband 
Württemberg e. V. lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem 
Motto „Leben mit Sehbehinderung“ in digitalem Format (Zoom) 
oder per Telefon, ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet ein 
und stellt die Betroffenen, aber auch die Angehörigen und Freunde 
vor große Fragen und Herausforderungen. Mit der Vortragsreihe 
möchten wir dem genannten Personenkreis Informationen geben, 
wie ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben trotz Sehbe-
hinderung möglich ist.

Termin:
08.04.2026
Referentin: Fr. Anke Lehmann-Kaiser, Landeshilfsmittelzentrum
Thema: Alltagshilfsmittel und Neuheiten
Zeit: Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
BSV Württemberg e.V. lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting 
ein.
Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“ 2026
Link zum Beitreten des Zoom Meetings:
Schnelleinwahl
+496950500952,,85858293801# Deutschland
+496950502596,,85858293801# Deutschland
https://us06web.zoom.us/j/85858293801
Meeting-ID: 858 5829 3801

Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle unter der 
Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail vgs@bsv-wuerttem-
berg.de, an. Sie erhalten dann vor der Veranstaltung den Link zur 
Zoomkonferenz.

BSV Württemberg e.V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart,
https://www.bsv-wuerttemberg.de/

Zwischen Ringlicht  
und Runway: 
Villinger Gründer 
bringt QVC ins TikTok-Zeitalter
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, Villingen-Schwenningen. Frü-
her saß man abends vor dem Fernseher, schaute QVC und ließ sich 
von geschniegelt gut gelaunten Moderator:innen erklären, warum 
man jetzt unbedingt diesen Topf braucht. Heute? Scrollt man durch 
Live-Streams, klickt, kommentiert – und kauft. Direkt. Während je-
mand vor der Kamera spricht. Willkommen im Jahr 2026. Und mit-
tendrin: ein 23-jähriger Gründer aus Villingen.

Vom „Kämmerle“ ins Live-Commerce
Noa Hönig ist in der Region kein Unbekannter mehr. Mit seiner Agen-
tur Make Branding mischt er die lokale Marketingwelt auf – jung, di-
gital, schnell. Jetzt geht er den nächsten Schritt: mit seinem weite-
ren Start-up Maison Ô, geboren aus seiner ersten Gründung Revive 
Personality, setzt er auf ein Format, das gerade weltweit Fahrt auf-
nimmt – Live-Shopping über Plattformen wie eBay. Doch Maison Ô 
ist kein gewöhnlicher Online-Shop. Es versteht sich als exklusive On-
line-Community für Mode, die schon vor dem Kauf Begehrlichkeiten 
weckt. Drei „Salons“, steigende Exklusivität – von Vintage-Designer-
stücken bis zu seltenen Birkin-Bags. Verkauft werden nicht Produkte, 
sondern Geschichten und kuratierte Kollektionen.
 
„Das ist kein Shop mehr – das ist Entertainment“
Wer sich das anschaut, merkt schnell: Das hat mit klassischem 
Online-Shop wenig zu tun. Es ist eher eine Mischung aus Influen-
cer-Content, Verkaufsshow und Event.
Oder anders gesagt: QVC, nur ohne Fernsehstudio – dafür mit Chat, 
Emojis und Sekunden-Deals. Hönig sieht darin enormes Potenzial: 
„Live-Shopping ist die ehrlichste Form von E-Commerce. Man zeigt 
Produkte ungefiltert, reagiert direkt auf Fragen – und baut Vertrau-
en in Echtzeit auf“, sagt er. Und genau darum gehe es: Nähe. „Die 
Leute wollen nicht mehr nur klicken – sie wollen erleben.“
 
Warum das gerade jetzt funktioniert
Was in Asien längst ein Milliardenmarkt ist, kommt gerade mit 
Wucht nach Europa: Live-Commerce. Der Unterschied zu früher? Die 
Technik ist da. Die Aufmerksamkeit auch. „Der stationäre Handel in 
unserer Region steht seit Jahren unter Druck – steigende Kosten, 
verändertes Kaufverhalten und die starke Konkurrenz im Netz ma-
chen klassische Konzepte zunehmend schwierig“, ordnet Henriette 
Stanley, Geschäftsführerin der regionalen Wirtschaftsförderin, die 
Hönig seit Gründungsbeginn begleitet, ein. „Gleichzeitig entste-
hen genau daraus neue Chancen: Digitale Formate wie Live-Shop-
ping verbinden Erlebnis, Beratung und Verkauf auf eine völlig neue 
Weise. Gerade junge Gründer zeigen hier, wie innovativ Handel 
heute gedacht werden kann – auch abseits der großen Metropo-
len.“ Während klassische Online-Shops oft anonym bleiben, schafft 
Live-Shopping etwas, das vielen Marken fehlt: Persönlichkeit. Und 
genau das ist die Stärke von jungen Gründenden wie Hönig. Sie 
denken nicht in Kanälen – sondern in Erlebnissen.
 
Schwarzwald-Baar-Heuberg als digitaler Spielplatz?
Dass solche Ideen nicht immer nur aus Berlin oder Hamburg heraus 
umgesetzt werden, sondern wie hier aus Villingen-Schwenningen, 
mag den einen oder anderen überraschen – und passt gleichzeitig 
perfekt zur Entwicklung der Region.
Denn: Die Einstiegshürden sind niedrig. Kreativität schlägt Stand-
ort. Hönig und sein Team haben genau das verstanden.
Schon bei Make Branding setzen sie auf digitale Strategien, daten-
getriebenes Marketing und neue Formate.
Mit Maison Ô geht der junge Gründer einen Schritt weiter – direkt 
in die Zukunft des Handels. Die erste Generation hat Fernsehen ge-
schaut. Die nächste hat online bestellt.
Und die aktuelle? Die kauft im Livestream.

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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 Neuhausen, im April 2026

HERZLICHEN DANK
sagen wir allen, die sich in den Stunden des Abschieds 
von unserer lieben Verstorbenen

� �  König
* 07. 03. 1936       † 14.01.2026

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten

Unser besonderer Dank gilt:
-  Herrn Pfarrer Schuster für die würdige Gestaltung 

der Trauerfeier
-  Familie Nagel für die Organisation und musikalische 

Begleitung des Trauergottesdienstes
- dem Palliativ Netzwerk Tuttlingen e.V.
- dem gesamten Ärzteteam Neuhausen
- dem Pfl egedienst Harry Ferencak, Fridingen
- dem Bestattungsunternehmen Horn.

Im Namen aller Angehörigen
Thomas und Diana Hahn

Stellenausschreibung
Gemeinde Buchheim • Landkreis Tuttlingen

Die Gemeinde Buchheim (ca. 760 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Mitarbeiter/in  
für die anfallenden Verwaltungsaufgaben und Bürotätigkeiten

(80 – 100 %, unbefristet),die Stelle ist auch teilbar (2 x 50 %)

Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere:
• Standesamt, Rentenversicherung, Soziale Leistungen
• Bürgerbüro mit Pass-, Ausweis- und Einwohnerwesen
• Friedhofsverwaltung
• Wahlen, Statistiken
• Protokollführung im Gemeinderat
• Gemeindemitteilungsblatt, Homepage, Registratur, Schreibarbeiten
• Veranstaltungskalender und Jahresrückblick („Gruß aus der Heimat“)
• Vermietungs- und Verpachtungsangelegenheiten
• Bescheid- und Rechnungserstellung, Kontierung, Zuarbeit im Finanzwesen
• Sachbearbeitungen in Abstimmung mit der Bürgermeisterin

Sie bringen idealerweise mit:
  eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsangestellte oder eine  

vergleichbare Vorbildung
  Erfahrungen im Bereich Standesamt und Bürgerbüro oder den Ehrgeiz, sich hier sehr 

schnell einzuarbeiten bzw. fortzubilden
 gute EDV-Kenntnisse (v.a. Microsoft-Office) und eine Affinität bzgl. IT
 großes Engagement, hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
 den Wunsch und die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten
 freundliche Umgangsformen

Wir bieten:
•  eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit verantwortungsvollen Aufgaben im sehr kleinen 

Team und für eine lebhafte Dorfgemeinschaft
•  eine Vergütung entsprechend der konkreten Aufgabenverteilung und der beruflichen 

Qualifikation nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)
• Fortbildungen entsprechend den beruflichen Herausforderungen

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 12.04.2026 
an die Gemeinde Buchheim, Rathausstraße 4, 88637 Buchheim oder per E-Mail an  
ilona.steinmann@gemeindebuchheim.de 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte über die genannte E-Mail- Adresse  
oder über Tel. 07777 - 311 an Frau Bürgermeisterin Ilona Steinmann.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir bieten Unterstützung im Haushalt
für Menschen jeden Alters mit Pflegegrad

Mitarbeiter*innen direkt vor Ort, Abrechnung mit Pflegekassen  
Tel. 07461 1713457

www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com



Helfende Hände gesucht
Sie brauchen Untersützung? So schnell können Sie Ihre 
Stellenanzeige buchen. Einfach Anzeigenformat sowie Ver-
breitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigenpreis wird direkt online 
berechnet.

EINFACH
ONLINE 

BUCHEN

www.primo-stockach.de

ANZEIGEN
Kalkulator



Wohnung zu vermieten in Fridingen
ca. 100 m², auf 2 Etagen, EBK, Balkon, Garten, PKW-Stellplatz, KM 800 €

Zuschriften unter Chiffre 6446 an Primo Verlag,
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach oder an chiffre@primo-stockach.de

Scheune / Stellplatz zu verkaufen  
Kirchstraße 27, Renquishausen, ca. 100 m², massiv gebaut, großes Tor.  

Ideal als Lager oder Unterstellplatz, gut erreichbar (LKW/PKW/Traktor),
Grundstück ca. 170 m², Erstgebot: 45.000 €

angebote-binanzer@web.de

FLIESENTAGE
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 30 x 0,9 cm, nat.    1. Wahl   ab 13,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 60 cm, nat.    1. Wahl   ab 12,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 60 x 60 cm, nat.   1. Wahl   ab 19,90 € qm
Terrassenplatten 60 x 60 x 2 cm, ret.   1. Wahl   ab 29,90  € qm
Wandfliesen weiß 30 x 60 cm, ret.    1. Wahl   ab 17,90 € qm
Wandfliesen weiß 30 x 90 cm, ret.   1. Wahl   ab 24,90 € qm

Flad GmbH, Böttingen - Natostraße 3 - Tel. 0 74 29 / 26 06 oder 0171 / 7 63 06 91
Mo.-Fr .16-18.30 - Mi. geschlossen - Sa. 9-12 Gültig solange Vorrat reicht

bei Flad in Böttingen

Ab Karfreitag, 03. April  
wieder täglich  

von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Martin Zepf
Ziegelhütte 1  •  78567 Fridingen

Tel. 0174 148 84 55

Z i e g e l h ü t t e
SB-Biergarten

am rad- und WanderWeg im donautal

3-Zimmer-Wohnung  
mit Garagenstellplatz und Balkon

und einer Fläche von 77,30 m²
ab 01.05.2026 zu vermieten

Tel. 07467 / 94 90-12
Elvira.Golunko@take-off-park.de



S’ 
immer 
dabei!

Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



26563



Das Café1896 ist über die 
Osterfeiertage geschlossen. 
Das Bistro / Imbiss ist am 07.04., von 11.30-13.30 Uhr 

wieder geö�net. 
Wir wünschen allen frohe Ostern 

Familie O´Brien • Steigstraße 28 • 78600 Kolbingen 



Gärtner/in 
(m/w/d)   

für privaten Garten 
zur Verstärkung  

unseres Teams  
gesucht (Teilzeit)

Aufgaben:
• Pflege von Blumen- und Staudenbeeten, Rasenpflege
• Hecken- und Strauchschnitt
• Allgemeine Gartenarbeiten

Das bringen Sie mit:
• Ausgebildet in einem gartenbaulichen Beruf 
• Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Freude an der Arbeit im Freien
• Eigeninitiative und ausgeprägte Teamfähigkeit 

Wir bieten:
• Arbeit in einem motivierten Team
• Abwechslungsreiche, kreative Tätigkeit 
• Angenehmes, wertschätzendes, familiäres Arbeitsumfeld
• Faire Bezahlung

Wir freuen uns über Ihre kurze Bewerbung mit Angaben zu 
Ihrer Erfahrung an gartendauenberg@gmail.com.

Gräflich Douglas‘sches Rentamt Schloss Langenstein  
78359 Orsingen-Nenzingen

Böttingen - Bezirk 30 – Vertretung KW 23/2026
Albstr., Allenspacher Weg, Am Bergle, Am Solberg, Auf der Burg, 

Bubsheimer Str., Buchblick, Burgerstr.Färberstr., Friedhofstr., Haldenstr., 
Hohnerstr., Hohrainstr., Im Anger, Königsheimer Str., Kreuzen. Lachenstr., 

Lindenstr., Lippachstr., Panoramastr., Pfarrgäßle, Riedersteinweg, 
Roter Morgen, Schulstr., Uchtweide, Württemberger Str.

    



Aktuell suchen wir für folgende Gebiete 
Austräger (m/w/d):
Aktuell suchen wir für folgende Gebiete 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen das sich auf die 
Bereiche Drehen und Fräsen spezialisiert hat.  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

   Maschinenbediener (m/w/d) Fachrichtung Drehen  
1-Schicht, optional 2-Schicht 

Wir legen großen Wert auf eine offene Unternehmenskultur und 
fördern kreatives Denken sowie Eigeninitiative. Bei uns haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem modernen, zukunfts- 
orientierten Umfeld einzubringen und weiter auszubauen.

Weitere Informationen und die detaillierten Stellenbeschreibungen 
finden Sie auf unserer  Homepage: www.fritz-praezision.de 
Fühlen Sie sich angesprochen und haben Sie Lust, mit uns was zu  
bewegen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungs unterlagen an: 

Fritz Präzisionstechnik GmbH, Raiffeisenstr. 7, 88637 Buchheim 
oder per E-Mail an: bewerbungen@fritz-praezision.de   

SUCHE EIN NEUES ZUHAUSE
Alleinstehende Frau sucht eine kleine helle 2-3-Zi.-Wohnung in ruhiger 

Wohnlage zu mieten, mit Balkon/Terrasse oder Gartenbenutzung.
Zuschriften bitte unter Chiffre 6444 an Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 

78333 Stockach oder an chiffre@primo-stockach.de



Gemeinde Kolbingen
Landkreis Tuttlingen

Wir suchen Verstärkung für unser Team!
Im Zuge unserer Qualitätsentwicklung im Kindergarten St. Vinzenz Kolbingen 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als 
Pädagogische Fachkraft nach §7 KiTaG in Voll- oder Teilzeit als

Gruppenleitung/Erzieherin (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
▪ Pädagogische Leitung einer Kinderkrippen- oder Kindergartengruppe
▪ Planung, Organisation und Durchführung des Gruppenalltags
▪ Verantwortung für Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder
▪ Führung und Anleitung von Mitarbeitenden innerhalb der Gruppe
▪ Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern, Team und Träger
▪  Umsetzung und Weiterentwicklung unseres teiloffenen Konzepts mit  

situationsorientiertem Ansatz
▪ Mitwirkung an Dokumentation, Beobachtung und Qualitätsentwicklung
Ihr Profil:
▪ Anerkennung als pädagogische Fachkraft nach §7 KiTaG
▪  Freude an der Arbeit mit Kindern sowie ein wertschätzender und 

feinfühliger Umgang
▪ Organisationsfähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
▪ Motivation, Begeisterungsfähigkeit und Engagement für pädagogische Qualität
▪ Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit
▪ Kreativität sowie Bereitschaft zur Konzeptweiterentwicklung
▪ Teamfähigkeit und kooperativer Führungsstil
Wir bieten
▪ eine vielseitige, interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit
▪ pädagogischen Freiraum für eigene Ideen
▪ aktuelle Mitarbeit in der dauerhaften Weiterentwicklung des Kinderschutzes
▪ eine wertschätzende und motivierende Arbeitsatmosphäre
▪ ein tolles und engagiertes Team
▪ einen unbefristeten Arbeitsvertrag
▪ leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD
▪ Attraktive Zusatzleistungen wie Jobrad und Hansefit
Für Rückfragen und nähere Auskünfte steht Ihnen der Bürgermeister  
Herr Christian Abert, Tel. 07463 / 970 83 oder christian.abert@kolbingen.de, 
gerne zur Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Gemeinde Kolbingen
Hauptstraße 3 | 78600 Kolbingen | Tel. 07463 / 970 83

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

www.primo-stockach.de




